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A. BEGRÜNDUNG 
 

I.  PLANUNGSGEGENSTAND  
  
1.  Veranlassung und Erforderlichkeit  

Der Vorhabenträger plant auf einer Landwirtschaftsfläche östlich der Ortslage Stechau in 
der Gemeinde Fichtwald, die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage mit einer 
Nennleistung von ca. 16,6 MWp. Das Plangebiet umfasst insgesamt ca. 14,5 ha. Die Flä-
chen des Plangebiets werden derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet.  

Die Gemeinde Fichtwald unterstützt in Einklang mit dem Regionalen Energiekonzept der 
Region Lausitz-Spreewald sowie dem am 30. Januar 2018 beschlossenen amtsbezoge-
nen Klimaschutzkonzept des Amtes Schlieben die Ansiedlungsabsicht als Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Förderung der regionalen Wirtschaft. Der in der geplanten Photovol-
taikanlage erzeugte Strom soll in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.  

Derzeit gehört der Standort des Vorhabens zum Außenbereich und ist gemäß § 35 BauGB 
zu beurteilen.  

Eine Genehmigung des Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB als privilegiertes Vor-
haben ist nicht möglich. Das Vorhaben entbehrt der Standortgebundenheit, die ein Vor-
haben für die Privilegierung gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung besitzen muss. 

Da eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange, insbesondere der Belange des Naturschut-
zes, der Landschaftspflege und des Landschaftsbildes nicht auszuschließen ist, ist eine 
Genehmigung als Einzelfall gemäß § 35 Abs. 2 BauGB nicht möglich.  

Daher ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. In Abstimmung zwischen der 
Gemeinde und dem Vorhabenträger soll dieser Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Anders als der Bebauungsplan 
nach § 8 BauGB ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan unmittelbar umsetzungsori-
entiert und stellt auf ein konkretes Vorhaben ab. Er erhält mit dem ihm zur Seite gestellten 
Durchführungsvertrag ein eigenständiges Instrument zur Umsetzung der Planung.  

Auf Grundlage des aktuellen Belegungsplanes (siehe Anlage „Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan“), welcher die Nutzung des Geländes unter Berücksichtigung der naturräumli-
chen Gegebenheiten aufzeigt, gilt es den Bebauungsplan als verbindlichen (vorhabenbe-
zogenen) Bauleitplan zu erstellen. Nach Nutzungsablauf wird die Photovoltaikfreiflächen-
anlage außer Betrieb genommen und einschließlich aller mit dem Betrieb verbundenen 
Nebenanlagen durch den Anlagenbetreiber rückgebaut. Einzelheiten dazu regelt der 
Durchführungsvertrag. 
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2.  Plangebiet 

2.1 Geltungsbereich  

Das Plangebiet liegt im Osten des Ortsteils Stechau in der Gemeinde Fichtwald, südöst-
lich der Landesstraße 69. Der Geltungsbereich umfasst ca. 14,5 ha. 

Es beinhaltet die Flurstücke 22/1, 31/1, 34/2, 37, 40/1, 141/23, 142/23, 143/23, 144/34, 
145/34, 154/39, 161, 163, 164 und 223/25 (jeweils teilweise) sowie die Flurstücke 31/2, 
34/1, 39/2, 39/3, 39/5, 137/23, 138/23, 139/23, 155/39, 156/39, 157/39, 158/39, 161/39, 
162/39, 163/39, 164/40, 165/40, 166/40, 167/40, 168/40, 215/34 und 216/34 (jeweils voll-
ständig) der Flur 2 der Gemarkung Stechau. Die Plangebietsgrenzen entsprechen nur 
teilweise den Flurstücksgrenzen.  

Das Relief der Geländeoberkante im Plangebiet gestaltet sich überwiegend eben und va-
riiert zwischen ca. 99 m und ca. 110 m ü NHN.  

 
2.2 Bestand 

Der etwa 14,5 ha große räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans ist durch Ackerflächen, die z.Z. intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, geprägt.  

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich die Ortschaft Stechau (ca. 300 m W), die Ort-
schaft Hillmersdorf (ca. 300 m N), beide Teil der Gemeinde Fichtwald sowie die Ortschaft 
Trebbus, Stadt Doberlug-Kirchhain (ca. 1 km SO).  

Im Süden und Westen grenzen Ackerflächen an das Plangebiet an. Nördlich und östlich 
befinden sich, getrennt durch einen ca. 30 m breiten Ackerstreifen, Forstflächen. 

Im Plangebiet befinden sich keine umweltrelevanten Schutzgebiete. Die nächstgelegenen 
Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets sind das Flora-Fauna-Habitatgebiet (FFH) DE 
4246-302 „Kremnitz und Fichtwaldgebiet“ ca. 1,3 km südwestlich sowie das FFH-Gebiet 
DE 4447-307 „Kleine Elster und Niederungsbereiche Ergänzung“ im Naturpark „Nieder-
lausitzer Landrücken“ DE 4248-701 ca. 2,1 km nordöstlich (weitere Schutzgebiete siehe 
Umweltbericht).  

 
2.2.1 Erschließung  

Die öffentliche Erschließung erfolgt von der Landesstraße 69 im Nordwesten aus über 
einen Wirtschaftsweg. Die Erforderlichkeit entsprechender Wege- und Leitungsrechte auf 
Gemeindegrundstücken (außerhalb des Plangebiets) für die Zuwegung und Kabel wird im 
Rahmen des Verfahrens geklärt. 

Öffentliche Verkehrsflächen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Zusätzliche Weg-
baumaßnahmen (abgesehen von unversiegelten internen Zuwegungen für die Wartung 
der Module) sowie Erschließungsanlagen für Wasser- und Abwasser sind für den Solar-
park nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.  

Der Einspeisepunkt in das überörtliche Stromnetz (voraussichtlich 110 kV-Netz) wird im 
weiteren Verfahren mit dem zuständigen Versorgungsträger abgestimmt. Eine formelle 
schriftliche Anfrage durch den Vorhabenträger ist bereits erfolgt. Die erforderliche elektri-
sche Zuleitung zur Einspeisung ins Stromnetz wird ebenfalls noch im Detail abgestimmt. 
Letzteres ist jedoch nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 

Die Trassenführung zur 110 kV Leitung wird im weiteren Planungsprozess geklärt. 
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2.2.2 Eigentumsverhältnisse  

Der Vorhabenträger ist nicht Eigentümer der Vorhabenflurstücke. Die Nutzung der Flä-
chen wird über Gestattungsverträge zwischen den Eigentümern der Flächen und dem 
Vorhabenträger geregelt. Es liegen für alle Vorhabenflurstücke Gestattungsverträge vor 
mit Ausnahme der Flurstücke der Gemeinde.  

 
2.2.3 Technische Infrastruktur / Leitungen / Brandschutz  

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans eingehenden 
Hinweise auf zu berücksichtigende Leitungen innerhalb des Plangebietes sollten im wei-
teren Verfahren in die Planung einfließen. Bisher liegen hierzu keine Angaben vor. 

Bezüglich der Löschwasseranforderungen ist eine Abstimmung mit den Kreisbehörden 
auf Grundlage der Brandschutzplanung des Vorhabenträgers erfolgt. Die Löschwasser-
bereitstellung soll mittels zweier Tiefbrunnen (nördlich bzw. südlich außerhalb des Plan-
gebiets) erfolgen. Weiterhin ist die Anlage eines Brandschutzweges entlang der östlichen 
Plangebietsgrenze (außerhalb des Geltungsbereichs) zur Herstellung eines Riegelver-
kehrs über den Trebbuser Weg vorgesehen. Die vom Vorhabenträger vorgelegte Brand-
schutzplanung wurde vom Amt Schlieben und der Brandschutzdienststelle des Kreises 
diskutiert und freigegeben. Es soll eine verbindliche Regelung im Durchführungsvertrag 
sowie eine Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan erfolgen. 

 
2.2.4 Altlasten  

Aussagen hierzu werden im weiteren Verfahren ggf. eingearbeitet. Bisher liegen hierzu 
keine Angaben vor. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Flächen innerhalb des 
Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ohne wesentliche Belastun-
gen zur Nutzung zur Verfügung stehen. 

 
2.2.5 Ökologie / Freiflächen  

Detaillierte Aussagen zu diesem Themenkomplex sind im Umweltbericht, Teil II der Be-
gründung enthalten.  

 
2.3 Planerische Ausgangssituation  

2.3.1  Landesentwicklungsprogramm 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung des Vorhabens bildet u.a. das Landesentwick-
lungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007. 

Gemäß § 4 Kulturlandschaft wir unter Absatz 2 folgende Aussage getroffen: 

„Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung sollen die Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft, die touristischen Potenziale, die Nutzung regenerativer Energien 
und nachwachsender Rohstoffe in den ländlichen Räumen als Teil der Kulturlandschaft 
weiterentwickelt werden.“ 

Das Vorhaben steht nicht im Widerspruch zu den o.g. Entwicklungszielen. 

 
2.3.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesentwicklung sind gemäß Landes-
planungsvertrag in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 2012 durch die 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
(LEP HR) vom 29. April 2019 festgesetzt. 
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Der gültige LEP HR (2019) trifft für die Plangebietsflächen keine Festlegungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Auszug LEP HR (2019), Vorhabenstandort (rot markiert) 

Im Begründungstext zum LEP HR (2019) werden folgende abwägungsrelevante Aussa-
gen getroffen: 

LEP HR (2019), Kapitel 2 Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und großflächiger Einzel-
handel: 

G 2.1 Strukturwandel 

In Räumen mit starkem wirtschaftlichem Strukturwandel sollen neue Wirtschaftsfelder er-
schlossen und entwickelt werden. Hierzu sollen integrierte regionale Entwicklungskon-
zepte erarbeitet werden.  

Die Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage bietet für Landwirtschaftsbetriebe eine Ein-
kommensalternative auf Flächen mit geringen Erträgen und stützt diese dadurch wirt-
schaftlich. Die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung der Plangebietsflächen soll 
zudem weiterhin gegeben sein.   

Die Planung steht den landesplanerischen Vorgaben nicht entgegen.   

LEP HR (2019), Kapitel 6 Freiraumentwicklung: 

G 6.1 Freiraumentwicklung 

(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt wer-
den. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu 
zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizu-
messen. 

(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von 
Möglichkeiten der Erzeugung nachhaltiger ökologisch produzierter Landwirtschafts-
produkte ist in Ergänzung zur konventionellen Erzeugung von besonderer Bedeutung. 

Z 6.2 Freiraumverbund 
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(3) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch neh-
men oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, sofern sie die Funktionen des Frei-
raumverbundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen. 

[…] 

Das Vorhaben liegt außerhalb der als Freiraumverbund festgesetzten Flächen. Somit ist 
davon auszugehen, dass das Vorhaben den landesplanerischen Vorgaben nicht entge-
gensteht und mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.  

LEP HR (2019), Kapitel 8 Klima, Hochwasser, Energie: 

G 8.1 Klimaschutz, Erneuerbare Energien 

(1) Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase 
sollen: 

- eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und zusätzlichen Ver-
kehr vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung angestrebt wer-
den, 

- eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere 
durch erneuerbare Energien, getroffen werden. 

[…] 

Den o.g. Grundsätzen wird durch das Vorhaben entsprochen. Durch die Bereitstellung 
umweltfreundlicher Energie trägt das Vorhaben zur Erreichung der Ziele der Energie-
wende zur Treibhausgasreduzierung bei.  

Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Stärkung regionaler Wertschöpfung und regionaler Wert-
schöpfungsketten geleistet, indem dem ortsansässigen Landwirtschaftsunternehmen eine 
Steigerung der Krisensicherheit durch die Schaffung einer Erwerbsalternative erfährt. Der 
Vorhabenträger ist zudem ebenfalls ortsansässig, wodurch die Gemeinde langfristig mit 
Gewerbesteuereinnahmen rechnen kann. In Einklang mit dem überarbeiteten Erneuerba-
ren-Energien-Gesetz 2021 (EEG) wird es gemäß § 6 EEG dem Betreiber außerdem er-
möglicht, die Standortgemeinden an den Erträgen aus dem Betrieb zu beteiligen. 

Vorbehaltlich der natur- und landschaftsräumlichen Verträglichkeit des Vorhabens, welche 
im Umweltbericht eingehend geprüft und bewertet wird, kann auch in Verbindung mit den 
dargestellten Interessen der Gemeinde sowie des ortsansässigen Landwirtschaftsunter-
nehmens davon ausgegangen werden, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Umsetzung des Vorhabens besteht. 

Mit Schreiben vom 12.09.2022 hat die GL 5 bestätigt, dass die Planung mit den Vorgaben 
bzw. Zielen der Raumordnung vereinbar ist. 

2.3.3 Integrierter Regionalplan Lausitz-Spreewald 

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 13 vom 1. April 2020 erfolgte 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stel-
len zum Integrierten Regionalplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-
wald. Damit wurde der Beschluss der Regionalversammlung Lausitz-Spreewald zur Auf-
stellung des Integrierten Regionalplans vom 24.11.2014 und der Beschluss der Regional-
versammlung Lausitz-Spreewald zur Gliederung des Integrierten Regionalplan vom 
28.11.2018 veröffentlicht. 

Im Gliederungsabschnitt 5 „Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ 
sollen Aussagen bzw. Vorgaben zur Thematik „Klimaschutz und Klimaanpassung“ bzw. 
„Photovoltaikfreiflächenanlagen“ getroffen werden. Leitbild und Gliederung des Regional-
plans entfalten noch keine Rechtskraft. 
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2.3.4 Flächennutzungsplan  

Für die Gemeinde Fichtwald liegt kein rechtswirksamer Flächennutzungsplan vor. Auf-
grund des aktuellen Regelungserfordernisses soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ gemäß § 8 Abs. 4 BauGB als vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden und wird dementsprechend der höheren Ver-
waltungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.  

Das Vorhaben fügt sich in der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung im Gemeinde-
gebiet, insbesondere aufgrund der Lage des Plangebietes (angemessene Entfernung zu 
Siedlungsbereichen) und der Vorprägung des Plangebiets ein. Wesentlich störende Aus-
wirkungen durch die geplante Nutzung als PV-Freiflächenanlage auf die Umgebung des 
Plangebiets können ausgeschlossen werden. Die zukünftige städtebauliche Entwicklung 
im Gemeindegebiet wird nicht beeinträchtigt. Die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
in den Nachbargemeinden werden ebenfalls nicht negativ beeinflusst.  

Im Ergebnis der Prüfung kann festgestellt werden, dass öffentliche raumordnerische Be-
lange sowohl auf regionalplanerischer als auf gemeindlicher Ebene dem vorzeitigen Be-
bauungsplan nicht entgegenstehen. Eine geordnete städtebauliche Entwicklung kann ge-
währleistet werden. Konkurrierende Nutzungsansprüche, die bauleitplanerisch auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zu berücksichtigen wären, sind nicht erkennbar. 

Der akute Handlungsdruck kurzfristig die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung einer PV-Freiflächenanlage zu schaffen, bedingt die Erforderlichkeit für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans. 
 

2.3.5 Geltendes Planungsrecht / Informelle Planungen 

Das Plangebiet ist derzeit planungsrechtlich als Außenbereich nach § 35 BauGB einzu-
stufen. 

Die Gemeindevertretung hat am 10.03.2021 einen Leitfaden bzw. Kriterienkatalog für die 
räumliche Steuerung von PV-Freiflächenanlagen beschlossen.  

Zu den Beurteilungskriterien zählen insbesondere: 

- Ausschluss von Naturschutz- und Naturaflächen 

- Ausschluss von Waldgebieten 

- Ausschluss des Bereiches „innerer Fichtwald“ 

- Nutzung von Landwirtschaftsflächen mit niedrigen Bodenpunkten 

- Höchstgrenze 90 ha für das Gesamtgebiet der Gemeinde Fichtwald 

- Einzelne Solarprojekte bis maximal 15 ha Gesamtfläche 

- Zuschnitt der Solarflache im Idealfall 1:1 (Länge : Breite) bzw. nicht über das Ver-
hältnis 1:4 hinausgehend 

Diese Vorgaben finden bei der Aufbereitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Berücksichtigung. 

Planunterlage 

Als Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf wurde eine von einem Vermessungs-
büro aufbereitete aktualisierte Planunterlage (Stand 25.10.2022) verwendet. Somit kann 
eine ausreichende Genauigkeit der Planunterlage gewährleistet werden. Die Planzeich-
nung wird, in Anbetracht der Größe des Plangebiets, im Maßstab 1:1.000 erstellt. 
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1 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Fichtwald im Landkreis Elbe-Elster beabsichtigt die Nutzung von Sonnenenergie 

durch eine Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Flächen der Gemeinde städtebaulich zu 

regeln. Hierzu soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (vBP) 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ aufgestellt werden.  

Der räumliche Geltungsbereich des vBP befindet sich östlich des Ortsteils Stechau der 

Gemeinde Fichtwald (siehe Abbildung 1). Es wird ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der 

Zweckbestimmung „Solarpark“ im Sinne des § 11 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) ausgewiesen. Mit der Aufstellung des vBP werden innerhalb dieses Sondergebiets 

die Art und das Maß der baulichen Nutzung durch eine Freiflächenphotovoltaikanlage 

verbindlich festgesetzt. In dem Sondergebiet werden die Errichtung und der Betrieb baulicher 

Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie (Photovoltaik), die für die betrieblichen 

Zwecke erforderlichen Nebenanlagen (Betriebs- und Transformatorgebäude) sowie 

Gerätschaften und Unterstände für Tiere, die ggf. der Grünpflege des Gebietes dienen, sowie 

landwirtschaftliche Nutzungen mit Ausnahme von baulichen Anlagen zulässig sein.  

Ein Aufstellungsbeschluss zum vBP wurde bereits gefasst. Die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Fichtwald hat die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ in der Gemarkung Stechau im April 

20221 beschlossen und damit das Planverfahren formell eingeleitet.  

Der Umweltbericht als Teil der Begründung wurde zusammen mit dem Vorentwurf zum vBP 

im Frühherbst 2022 in die frühzeitige Öffentlichkeits-; Behörden- und TÖB-Beteiligung gem. 

§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gegeben. Die im Rahmen der Beteiligung eingehenden 

Stellungnahmen, Anregungen und Vorschläge wurden bei der Erarbeitung des Entwurfes des 

Bebauungsplans berücksichtigt und abgewogen. 

 
1 Amtsblatt für das Amt Schlieben, Jahrgang 32, Nummer 5, vom 18. Mai 2022.  
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Abbildung 1: Übersicht Planung inklusive umgebende Schutzgebiete 

1.2 Angaben zum Standort 

Der Geltungsbereich des vBP liegt östlich des Ortsteils Stechau der Gemeinde Fichtwald auf 

einer intensiv genutzten Ackerfläche.  

Das Plangebiet wird begrenzt: 
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• im Norden durch Forstflächen (unter Einhaltung der Waldabstandsflächen) 

• im Osten durch Forstflächen (unter Einhaltung der Waldabstandsflächen),  

• im Süden durch den Trebbuser Weg und anschließend Intensivacker,  

• im Westen durch Intensivacker und das Betriebsgelände eines ehemaligen 

Recyclinghofes.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 14,5 ha. Er bezieht sich auf die Flurstücke 

22/1, 31/1, 34/2, 37, 40/1, 141/23, 142/23, 143/23, 144/34, 145/34, 154/39, 161, 163, 

164, 223/25 (jeweils teilweise) sowie die Flurstücke 31/2, 34/1, 39/2, 39/3, 39/5, 137/23, 

138/23, 139/23, 155/39, 156/39, 157/39, 158/39, 161/39, 162/39, 163/39, 164/40, 165/40, 

166/40, 167/40, 168/40, 215/34 und 216/34 (jeweils vollständig) der Flur 2 in der 

Gemarkung Stechau.  

Naturräumlich betrachtet, ist das Plangebiet der Landschaftszone „Lausitzer Becken und 

Heideland“ bzw. kleinteilig der Großlandschaft „Kirchhain-Finsterwalde Becken“ und der 

Landschaftseinheit „Niederlausitz“ zugeordnet. 

1.2.1 Art der Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung soll wie folgt festgesetzt werden (vgl. Planzeichnung zum vBP): 

• Im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ sind 

folgende Nutzungen und Anlagen zulässig: 

- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus 

Solarenergie (Photovoltaik); 

- die für die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen (Betriebs- und 

Transformatorgebäude) sowie Gerätschaften und Unterstände für Tiere, die der 

Grünpflege des Gebietes dienen; 

- landwirtschaftliche Nutzung mit Ausnahme von baulichen Anlagen. 

• Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 im Sonstigen Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung „Solarpark“ beinhaltet die gesamte von den Solarmodulen und 

den Nebenanlagen überdeckte Fläche. Erforderliche Parkstellflächen und sonstige 

befestigte Flächen sind in die Grundflächenzahl ebenfalls einzurechnen.  

1.2.2 Umfang der Planung und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Im Folgenden wird der gesamte für die Freiflächenphotovoltaikanlage und deren Erschließung 

benötigte Flächenbedarf dargestellt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst ca. 14,5 ha und wird durch 

landwirtschaftliche Nutzfläche geprägt. Innerhalb des Geltungsbereiches hat das 

ausgewiesene sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ eine Größe von 

ca. 14,2 ha.  

Die maximal zulässige Bebauung für das Sondergebiet wird zeichnerisch festgesetzt, es wird 

eine maximal zulässige Überbauung von 0,7 zugelassen. D.h. es dürfen max. 70 % der 

Sondergebietsfläche durch Überbauung in Anspruch genommen werden. Das sind 9,94 ha. 

Die überbaubare Fläche ist im Falle der hier geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage nicht 

gleichzusetzen mit einer Teil- und/oder Vollversiegelung von Boden. Versiegelung von Boden 

ist hier nur punktuell für die Aufständerung der Modultische, für die Nebenanlagen und für 

betriebliche Wege erforderlich.  
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Auch die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird zeichnerisch festgesetzt. Die 

Höhe der baulichen Anlagen darf maximal 4,5 m über Geländeoberkante betragen.  

Die äußere Erschließung des Plangebietes ist von der Landesstraße L69 im Norden über einen 

vorhandenen land-/forstwirtschaftlich genutzten Weg gewährleistet. Die Erschließung wird im 

vBP nachrichtlich übernommen. Der Genehmigungsantrag für den Ausbau des Weges erfolgt 

parallel als Bauantragsverfahren inbegriffen eines Eingriffs-Ausgleichsplans sowie eines 

Antrags auf Waldumwandlung. 

1.2.3 Alternativenprüfung 

Die durch den vBP betroffenen Flächen sind durch einen Vorhabenträger zur 

Energiegewinnung gesichert. Um die Wirtschaftlichkeit von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu 

gewährleisten, benötigen Vorhabenträger Flächen, auf denen entweder eine EEG-Vergütung 

möglich ist oder bei denen durch eine entsprechende Flächengröße eine gewinnbringende 

Vermarktung unabhängig von der staatlichen Einspeisevergütung über Stromlieferverträge 

umsetzbar ist. 

Wichtige Vorgaben ergeben sich aus dem Kriterienkatalog für die Größe der Flächen von 

Solarparks der Gemeinde Fichtwald. So sollen zum Beispiel Naturschutz- und Naturaflächen 

sowie Wald nicht für PV-Flächen in Anspruch genommen werden. Solarparks auf 

landwirtschaftlichen Flächen unterliegen gem. dem Kriterienkatalog der Gemeinde generell 

einer Begrenzung in ihrer Größe. Um eine Überprägung durch die Solarflächen zu verhindern 

und den dörflichen Siedlungscharakter zu erhalten, werden entsprechende Höchstgrenzen 

festgelegt. Einzelne Solarparks sollen eine Größe von 15 ha nicht überschreiten. Der hier 

geplante Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 14,5 ha aus, damit ist das Größenkriterium 

eingehalten. 

Photovoltaikanlagen auf Dächern sind für die Umsetzung der Energiewende wichtig und 

erforderlich, eine erfolgreiche Energiewende scheint ohne großflächige 

Freiflächenphotovoltaikanlagen jedoch nicht möglich. Eine Alternative zu der Errichtung von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen bezüglich der benötigten Flächengrößen, stellen die PV-

Anlagen auf Dächern nicht dar, sodass hier keine weitere Betrachtung dieser stattfindet.  

Nach Prüfung der Vorgaben des Kriterienkatalogs der Gemeinde Fichtwald sowie der 

ortskonkreten Belange stellt das Plangebiet einen geeigneten Standort gegenüber anderen 

potenziellen Alternativen dar.  

1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 

Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

In Bauleitplanverfahren sind grundsätzlich die Belange von Natur, Landschaft und Umwelt 

nach § 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB zu berücksichtigen. Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind die 

Umweltauswirkungen des Bauleitplans im Rahmen der Umweltprüfung zu untersuchen und 

zu bewerten; die Ergebnisse werden im Umweltbericht nach § 2a BauGB dargestellt.  

Nach § 1a BauGB und der Anlage 1 zum BauGB ist in Bauleitplanverfahren zudem die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung entsprechend § 14 ff BNatSchG anzuwenden. 

1.3.1 Fachgesetze 

Die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 15 Abs. 1 und 2 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) verfolgt das Umweltschutzziel, alle wesentlichen unvermeidbaren Beein-

trächtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes mit dem Ziel zu kompensieren, 

Verschlechterungen des Zustands von Natur und Landschaft zu vermeiden. Die Bearbeitung 
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der Eingriffsregelung erfolgt anhand einer rechnerischen Bilanzierung in Anlehnung an die 

„Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung“ (HVE), Stand April 20092. 

Die Prüfung, ob Umweltauswirkungen als erheblich anzusehen sind, erfolgt vor dem Hinter-

grund rechtlich fixierter und damit vorhandener Umweltschutzziele (Umweltqualitätsziele). 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind ausdrücklich auch die Bestandsaufnahmen und Bewertungen von 

Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen, besonders des Wasser-, Abfall- und Im-

missionsschutzrechts, in der Umweltprüfung heranzuziehen. Umweltschutzziele, die für diese 

Prüfung relevant sein können, werden im Folgenden benannt und erläutert.  

Unabhängig von der Art des Planverfahrens sind bei der Planung bestimmte Beeinträchti-

gungsverbote für nach § 44 Abs. 1 BNatSchG besonders und streng geschützte Tier- und 

Pflanzenarten zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass sich unter den besonders 

geschützten Arten einerseits seltene oder gefährdete Arten befinden, andererseits aber auch 

solche, die häufig und ungefährdet sind. Bei häufigen und ungefährdeten, besonders ge-

schützten Arten ist zu unterscheiden, ob bedeutsame Bestände dieser Arten betroffen sind.  

Vorkommen besonders geschützter Arten sind auch im Rahmen der Eingriffsregelung zu 

beachten. Sofern die Verwirklichung der Planung zu einer verbotenen Handlung nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG führen kann, ist grundsätzlich eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von den 

artenschutzrechtlichen Verboten erforderlich.  

1.3.2 Fachplanungen 

In der Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg (LEP HR)3 liegen für das Plangebiet keine flächenbezogenen Festsetzungen 

vor. Die nächsten Freiraumverbundflächen befinden sich im Nordosten und -westen von 

Fichtwald sowie südlich in Richtung Doberlug-Kirchhain. Der Freiraumverbund ist räumlich 

und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Die vorliegende Planung hat keine Wirkungen auf 

diese Flächen.  

Aus dem Regionalplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald ergeben 

sich raumbedeutsame Vorgaben. Für die Planungsregion Lausitz-Spreewald liegt keine 

Planungshilfe oder Handreichung für den Umgang mit Freiflächenphotovoltaikanlage vor. 

Allerdings besteht eine vorläufige Handlungsempfehlung des MLUK zur Unterstützung 

kommunaler Entscheidungen für großflächige Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen4. Das 

MLUK gibt mit dieser Handlungsempfehlung eine Unterstützung an die Gemeinden für die 

Flächenausweisung von PV-Freiflächenanlagen.  

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster (1997)5 gibt keine Vorgaben für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen vor.  

Ein Flächennutzungsplan (FNP) für die Gemeinde Fichtwald liegt nicht vor.  

Ein Landschaftsplan (LP) für die Gemeinde Fichtwald liegt ebenfalls nicht vor.  

Die Gemeinde Fichtwald hat einen eigenen Kriterienkatalog für die Größe der Flächen von 

Solarparks erstellt. So sollen zum Beispiel Naturschutz- und Naturaflächen sowie Wald nicht 

für PV-Flächen in Anspruch genommen werden. Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen 

unterliegen generell einer Begrenzung in ihrer Größe. Um eine Überprägung durch die 

 
2 Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Brandenburg (MLUV, 2009): Hinweise 

zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE). Potsdam, Stand April 2009. 
3 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Brandenburg Teil II - Nummer 35, vom 13. Mai 2019. 
4 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (2021): Vorläufige 

Handlungsempfehlung des MLUK zur Unterstützung kommunaler Entscheidungen für großflächige Photovoltaik-

Freiflächensolaranlagen (PV-FFA); Potsdam, 19. März 2021.  
5 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster (1997), Hrsg.: Landkreis Elbe-Elster. 



 
 

Umweltbericht zum vBP PV Stechau - Entwurf  

Seite 20 

  

 

Gemeinde Fichtwald Copyright© AF 

 

Solarflächen zu verhindern und den dörflichen Siedlungscharakter zu erhalten, werden 

entsprechende Höchstgrenzen festgelegt. Einzelne Solarparks sollen eine Größe von 15 ha 

nicht überschreiten. Der hier geplante Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 14,5 ha aus, 

damit ist das Größenkriterium eingehalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die betreffenden Ackerflächen zwar überbaut, jedoch 

keinesfalls versiegelt, sondern lediglich für die Dauer der Nutzung, d.h. temporär, der 

intensiven ackerbaulichen Nutzung entzogen werden. Stattdessen werden die Flächen für die 

Nutzungsdauer der PV-Anlage zur Freihaltung der Module als extensive, d.h. pestizid- und 

düngerfreie Wiese oder Weide nutzbar sein. Ein Entzug der Fläche aus der 

landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt insofern nicht, sondern allein eine temporäre Umstellung 

der Bewirtschaftung von Acker auf Grünland. 

1.4 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Schutzgebiete  

Der Geltungsbereich des vBP „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ liegt 

außerhalb von nationalen und internationalen Schutzgebieten nach Naturschutzrecht und 

Schutzgebieten nach anderen Fachgesetzen (z.B. Trinkwasserschutzzonen nach Wasser-

recht) (siehe Abbildung 1).  

Das FFH-Gebiet „Kremitz und Fichtwaldgebiet“ (DE 4246-302) liegt in einer Entfernung von 

ca. 1,3 km südwestlich des Geltungsbereiches. Bei dem Gebiet handelt es sich um Teile der 

Wiesenlandschaft des Schliebener Beckens mit Abschnitten der entwässernden Fließe und 

inselartig eingestreuten Laubwäldern auf überwiegend feuchten Standorten. Die besondere 

Bedeutung des Gebietes liegt in dem repräsentativen und kohärenzsichernden, z.T. für den 

Erhalt charakteristischer Artenspektren und einzelner Arten besonders bedeutsamen 

Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, 

insbesondere der Fließgewässer.  

Nordöstlich des Geltungsbereiches liegt das FFH-Gebiet „Kleine Elster und 

Niederungsbereiche Ergänzung“ (DE 4447-307) in einer Entfernung von ca. 2,1 km. Bei dem 

Gebiet handelt es sich um ein komplexes, in Teilflächen gegliedertes System offener bis 

bewaldeter Feucht- und Trockenstandorte im Einzugsbereich der Kleinen Elster. Die 

besondere Bedeutung des Gebietes liegt in dem Vorkommen von naturnahen Laub- und 

Nadelwaldgesellschaften, einem System von Still- und Fließgewässern, repräsentativen 

Feuchtwiesen und -heiden sowie basiphilen Trockenrasen. In dem Gebiet liegt ein regionaler 

Schwerpunkt der Rotbauchunkenvorkommen.  

Ca. 5,3 km westlich der Planung liegt das Naturschutzgebiet „Frankenhainer Luch“ (4346-

503) und das Naturschutzgebiet „Lehmannsteich“ (4247-502) ca. 3,1 km nordöstlich.  

In nordwestlicher Richtung liegt das Landschaftsschutzgebiet (4246-603) „Hügelgebiet um 

den Langen Berg“ in einer Entfernung von ca. 5,6 km.  

Der Naturpark „Niederlausitzer Landrücken“ (4248-701) liegt ca. 1,8 km nordwestlich des 

Geltungsbereiches.  

Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet liegt nordöstlich der Planung in ca. 4,5 km 

Entfernung. Es handelt sich um das Schutzgebiet „Proßmarke“ (WSG 7037) mit den 

Schutzzonen I-III.  

Die genannten internationalen und nationalen Schutzgebiete befinden sich in ausreichender 

Entfernung und werden von der Planung nicht berührt. Aufgrund der lokal begrenzten, 

vorhabenrelevanten Auswirkungen sind keine Beeinträchtigungen der entsprechenden 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele zu erwarten. Indirekte/mittelbare Wirkungen sind nicht 
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relevant, da von einer Freiflächenphotovoltaikanlage keine Immissionen ausgehen, die 

entfernte Lebensräume über z.B. Stoffeinträge beeinträchtigen könnten. Bei Umsetzung des 

vBP ist nicht mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgebiete zu 

rechnen.  

Biotope gemäß § 18 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 

(BbgNatSchAG) 

Nach den Angaben des zentralen Fachinformationssystems Naturschutz (OSIRIS) des 

Landesamtes für Umwelt Brandenburg kommen innerhalb des Geltungsbereiches keine 

gemäß § 18 BbgNatSchAG gesetzlich geschützten Biotope vor.  

Im Südosten des Geltungsbereiches, in einer Entfernung von ca. 100 m, liegt das geschützte 

Biotop „Knäuelgras-Eichenwald“, gem. OSIRIS aber in einer untypischen bzw. gestörten 

Ausprägung. Vorhabenbedingte Flächeninanspruchnahme des Biotopes sowie Veränderungen 

der zum gegenwärtigen Planungsstand vorhandenen Ausprägung werden nicht herbeigeführt.  

Bäume gemäß Baumschutzsatzung 

Gehölze im Außenbereich fallen unter die Gehölzschutzsatzung des Landkreises Elbe-Elster. 

Gemäß § 2 der Satzung sind Einzelbäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, 

Stiel-Eiche, Trauben-Eiche, Rotbuche, Eberesche und Rotdorn mit einem Stammumfang von 

mindestens 50 cm, geschützt. Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem 

Erdboden zu messen. Davon ausgenommen sind Nadelgehölze im Innenbereich, Bäume in 

Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartensetztes. Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes 

des Landes Brandenburg, Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie gewerblichen 

Zwecken dienen sowie Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer 

Kleingartenanlage stehen gem. Baumschutzsatzung nicht unter Schutz.  

Im Geltungsbereich des vBP sind keine Bäume vorhanden, die unter den Schutz der 

Baumschutzsatzung fallen. 

Wald gemäß § 2 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 

Der Geltungsbereich des vBP grenzt im Norden und Osten an Flächen, die Wald im Sinne des 

§ 2 Landeswaldgesetz darstellen. Zwischen der Waldgrenze und dem Geltungsbereich des 

vBP wird ein Abstand von mindestens 30 m eingehalten.  

2 Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden die prognostizierten Umweltwirkungen des vBP 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ zusammengefasst und für die einzeln 

zu betrachtenden Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB beschrieben. 

Dabei wird die Entwicklung des Raumes bei Nichtdurchführung (Basisszenario) und der 

Entwicklung des Raumes im Planfall (Wirkungsprognose bei Bebauung entsprechend den 

Festsetzungen des vBP) gegenübergestellt. 

2.1 Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich des vBP „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ liegt auf 

einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche. Im Norden und Osten des 

Geltungsbereiches liegen größere Waldbereiche. Im Westen liegt das Betriebsgelände eines 

ehemaligen Recyclingshofes. Nördlich und südlich des Geltungsbereiches verlaufen un- bzw. 

teilversiegelte Wald- und Feldwege. Westlich der Planung verläuft die Landesstraße L69 
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zwischen Stechau und Hillmersdorf. Die in dem Plangebiet vorkommenden Tier- und 

Pflanzenarten spiegeln insgesamt die biologische Vielfalt wider.  

Wie bereits in Kapitel 1.3.1 beschrieben, sind bei der Planung bestimmte Beeinträchti-

gungsverbote für nach § 44 Abs. 1 BNatSchG besonders und streng geschützte Tier- und 

Pflanzenarten zu berücksichtigen. Vorkommen besonders geschützter Arten sind auch im 

Rahmen der Eingriffsregelung zu beachten. Nachfolgend wird geprüft, ob bei Umsetzung der 

Planung die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V. mit Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie, sowie Arten die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die 

Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist), ausgelöst werden. 

Im Folgenden werden die Artengruppen Vögel und Reptilien genauer betrachtet. 

2.1.1 Vögel 

Grundlage für die Bewertung des Vogelvorkommen ist das Gutachten von Regner & Söldner 

GbR Umweltberatung6 aus dem Jahr 2022. Zwischen März und Juli 2022 wurden bei 7 

Begehungen das Plangebiet und dessen unmittelbar angrenzender Bereich nach 

wertgebenden Vogelarten abgesucht. 

2.1.1.1 Basisszenario 

Die offene Landschaft der intensiv genutzten Ackerflächen entspricht vor allem den 

Ansprüchen von Bodenbrütern als potenzieller Lebensraum, da diese in ihrem Lebensraum 

keine Gehölze benötigen. Die Kartierung ergab ein Vorkommen der Feldlerche innerhalb des 

Plangebiets. Weitere Bodenbrüterarten wie Heidelerche, Fitis und Goldammer wurden in den 

Randbereichen des Ackers außerhalb des Geltungsbereiches festgestellt. 

Daneben sind andere Arten auf Hecken, einzelnen Büsche und Bäume angewiesen, wie sie 

die Waldrandstrukturen im Norden und Osten der Planung bieten. Ringeltaube, Buchfink und 

Mönchgrasmücke wurden hier als Frei- bzw. Nischenbrüter nachgewiesen. 

Die östlichen Flächen des vBP befindet sich innerhalb eines Auerhuhn-Migrationsraumes7, der 

zum Schutz des Auerhuhns großflächige Waldgebiete verbindet.   

2.1.1.2 Wirkungsprognose 

In der Wirkungsprognose werden die bei Umsetzung des vBP durch Bebauung innerhalb der 

Baugrenze voraussichtlich zu erwartenden Wirkungen auf die im UG vorkommenden Vögel 

betrachtet.  

Bodenbrüter  

Durch den Bau der Freiflächenphotovoltaikanlage (z.B. Rammen der Pfähle für die 

Modultische) und der notwendigen technischen Einrichtungen für den Betrieb der Anlage 

gehen anlagebedingt Ackerflächen verloren bzw. werden in extensives Grünland 

umgewandelt (textliche Festsetzung 4.1), die potenziell Lebensraum für bodenbrütende 

Arten darstellen. Potenzielle Beeinträchtigungen von Brutplätzen, während der Brut- und 

Setzzeiten der Vögel, werden durch geeignete Bauzeitenbeschränkungen vermieden. 

Demnach ist die Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptbrutzeit zwischen 1. März und 31. 

August durchzuführen (Vermeidungsmaßnahmen V1.1). Die Baudurchführung auf 

Ackerflächen kann innerhalb der Aktivitätsperiode der Bodenbrüter fortgesetzt werden, 

solange eine Bauunterbrechung nicht mehr als eine Woche beträgt. Dabei wird die 

 
6 Regner & Söldner GbR (2022): „Solarpark Stechau“ Erfassung Brutvögel und Reptilien 2022. 
7 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 2013 
Geobasisdaten: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, GB-G I/99 
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Besiedelung der Bauflächen insbesondere durch Bodenbrüter in Zeiten längerer Inaktivität 

auf der Baufläche durch geeignete Maßnahmen unterbunden. Diese Maßnahmen können das 

Anbringen von Flatterbändern oder eine Beunruhigung der betreffenden Flächen durch 

tägliches Begehen bzw. Befahren der Baustellflächen sein (vgl. Vermeidungsmaßnahme 

V.1.2). Für die Baumaßnahmen ist ein alternativer Baubeginn möglich, wenn der Nachweis 

erbracht wird, dass keine Beeinträchtigung des Fortpflanzungsgeschehens erfolgen wird (vgl.  

Vermeidungsmaßnahme V1.3).  

Für Bodenbrüter, insbesondere die Feldlerche, ist ein weiter Abstand zwischen den Modulen 

von Vorteil. Der Abstand zwischen den Modulen steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest 

und ergibt sich aus den technischen Anforderungen und ist abhängig vom regionalen 

Sonnenstand. In der textlichen Festsetzung 2.1 wird ein Abstand von mindestens 2,0 m 

festgelegt. Die Bestimmung der genauen Anlagenkonfiguration erfolgt erst im nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahren. 

Neben der Einzäunung der Freiflächenphotovoltaikanlage, die die Nester von Bodenbrütern 

vor Prädatoren schützt, finden Bodenbrüter dauerhaft geeignete Bedingungen zur Anlage von 

Nestern im Bereich der PV-Anlage vor. Die Fläche der Photovoltaikanlage wird durch 

Selbstbegrünung zu einer extensiven Grünlandfläche entwickelt, die regelmäßig gemäht wird. 

Das Pflegekonzept berücksichtigt die Phänologie der Bodenbrüter. So sind bis zu zwei 

Mahdtermine im Jahr zulässig, wobei der 1. Mahdtermin nicht vor dem 15. Juli stattzufinden 

hat (siehe Maßnahmenblatt A1). Außerdem ist eine Staffelmahd vorgesehen, so dass zum 

einen vorhandene Tiere auf die nichtgemähten Bereiche ausweichen können und zum anderen 

das Nahrungsspektrum auf einem Teil der Fläche erhalten bleibt. 

Durch den Abtransport des Mahdgutes wird die Fläche ausgehagert und die Ausbreitung 

dominanter Gräser oder invasiver Arten unterdrückt. Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind 

unzulässig. Die Artenvielfalt wird sich im Vergleich zur derzeit stattfindenden intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung auf der Fläche erhöhen. Bodenbrüter finden dauerhaft gute 

Bedingungen, um mehrere Bruten im Jahr durchzuführen. Zudem bleiben breite Streifen im 

Norden und Osten (zwischen Wald und Geltungsbereichs) als Landwirtschaftsflächen erhalten. 

Westlich der geplanten PV-Anlage wird innerhalb des Geltungsbereiches ein breiter Streifen 

mit einer Fläche von 1.200 m² als Ackerblühstreifen angelegt (siehe Maßnahme A2), der 

Lebensraum für viele Wildtierarten bietet. Auch Bodenbrüter wie die Feldlerche finden hier 

hervorragende Brutbedingungen. 

Zum Schutz des Auerhuhns werden die waldzugewandten und einzuzäunenden Seiten im 

Norden und Osten der Freiflächenphotovoltaikanlage mit einem Blendschutz versehen, damit 

die Anflugwahrscheinlichkeit und damit das Verletzungsrisiko für die Vögel minimiert wird 

(Vermeidungsmaßnahme 1.5). 

Frei- und Nischenbrüter  

Ein Gehölzverlust ist bau- und anlagenbedingt nicht zu erwarten. Frei- und Nischenbrüter, 

die ihre Nester in den benachbarten Wäldern errichten, werden nicht beeinträchtigt.  

Rastvogelarten  

Bedeutende Rastvogelvorkommen sind auf den betroffenen Flächen nicht bekannt. Das 

Plangebiet hat aufgrund der Nähe zum Wald eine geringe Bedeutung für Rastvögel 

(überfliegende und rastende Durchzügler und Wintergäste).  

Betriebsbedingte Störwirkungen von Boden-, Frei- und Nischenbrütern sowie von 

Rastvögeln sind nicht zu erwarten.  
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2.1.1.3 Abschließende Bewertung 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V1.1 bis 1.3 keine 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Umweltbelang Tiere – hier Vögel - und 

biologische Vielfalt zu erwarten. 

2.1.2 Reptilien 

Von April bis Juli 2022 wurde das Gelände um das Plangebiet nach Reptilienvorkommen 

abgesucht (Regner & Söldner, 20228). 

2.1.2.1 Basisszenario 

Das Gebiet zeigt für Reptilien besonders geeignete Bereiche an den Wegerändern im Süden 

des Gebietes und im Bereich des Betriebsgeländes eines ehemaligen Recyclinghofes im 

Nordwesten des Gebietes. Zusätzlich wurden die Waldränder an der Gebietsgrenze 

untersucht. Im gesamten Untersuchungszeitraum wurde lediglich ein weibliches Tier der 

Waldeidechse am Waldrand östlich der Planung im Mai 2022 nachgewiesen. 

2.1.2.2 Wirkungsprognose 

Während der Anlieferung der Bauteile für die Freiflächenphotovoltaik-Anlage kann es zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung von Reptilien kommen. Um eine Verletzung und Tötung von 

Individuen auszuschließen, ist eine Befahrung mit Anlieferungsfahrzeugen und Baumaschinen 

(bspw. bei der Erschließung) der Saumstrukturen entlang der Waldrandbereiche im Norden 

und Osten der Planung mittels entsprechender Maßnahmen (Reptilienschutzzaun, Bauzaun) 

zu vermeiden (Vermeidungsmaßnahme V1.4). 

Betriebsbedingte Störwirkungen von Reptilien sind nicht zu erwarten.   

2.1.2.3 Abschließende Bewertung 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V1.4 keine 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Umweltbelang Tiere – hier Reptilien - 

und biologische Vielfalt zu erwarten. 

2.1.3 Fledermäuse 

2.1.3.1 Basisszenario 

Im Plangebiet sind aufgrund der vorhandenen Strukturen (intensiv genutzter Acker) keine 

erhöhten Vorkommen von Fledermäusen zu erwarten. In den angrenzenden Wäldern sind 

hauptsächlich Kiefern unterschiedlichen Alters vorhanden, die für Fledermäuse 

Sommerquartiere darstellen können. Ein bekanntes Quartier befindet sich auf dem 

benachbarten Gelände des ehemaligen Technikstützpunktes der LPG Stechau.  

2.1.3.2 Wirkungsprognose 

Baubedingte Beeinträchtigungen auf die Fledermäuse sind nicht zu erwarten, da in keine 

fledermausrelevanten Strukturen/Gehölze eingegriffen wird bzw. diese verloren gehen. 

Geeignete Habitate sind im Plangebiet nicht vorhanden. Zu einem Quartierverlust wird es 

nicht kommen. Leitstrukturen werden nicht beeinträchtigt.  

Betriebs- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage 

auf Fledermäuse sind nicht zu erwarten und nicht bekannt. Der Wert als Nahrungsfläche 

(Insekten) wird sich infolge der Umwandlung von Intensivacker zu extensiv genutztem 

 
8 Regner & Söldner GbR (2022): „Solarpark Stechau“ Erfassung Brutvögel und Reptilien 2022. 
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Grünland deutlich erhöhen und damit das Nahrungsangebot für Fledermäuse deutlich 

erhöhen. 

2.1.3.3 Abschließende Bewertung 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V1.4 keine 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Umweltbelang Tiere – hier Fledermäuse 

- und biologische Vielfalt zu erwarten. 

2.2 Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 

wiederherzustellen, dass die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 

Lebensräume auf Dauer gesichert sind.  

Im Juni 2022 erfolgte die Erfassung der Biotoptypen im Umfeld von mindestens 50 m um den 

Geltungsbereich mithilfe einer Geländebegehung auf Grundlage der Biotopkartierung 

Brandenburg (2011). Ergänzend wurden Daten zur flächendeckenden CIR-Biotop- und 

Nutzungstypenkartierung sowie zur selektiven Offenland-Biotopkartierung abgefragt. 

2.2.1 Basisszenario 

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone „Lausitzer Becken und Heideland“ bzw. 

kleinteiliger in der Großlandschaft „Kirchhain-Finsterwalde Becken“ und ist der 

Landschaftseinheit „Niederlausitz“ zugeordnet. Die Geländehöhen innerhalb des Plangebietes 

liegen im Bereich von 100 bis 110 m über NHN. Es handelt sich um eine flachwellige 

Landschaft. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Untersuchungsraum erfassten Biotoptypen mit 

Darstellung ihres Schutzstatus und ihrer Bedeutung zusammenfassend dargestellt. Die 

räumliche Lage der Biotoptypen ist dem Bestands- und Konfliktplan in Anlage 2.1 zu 

entnehmen.  

Die Bewertung erfolgt nach einem fünfstufigen Wertstufenmodel gem. den Vorgaben der HVE 

(sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering). 

Tabelle 1: Biotoptypen im Untersuchungsraum mit Schutzstatus und Bedeutung (50 m Radius um 
den Geltungsbereich) 

Biotop-

Code 

Biotoptyp Schutzstatus Bedeutung 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

03320 sonstige Spontanvegetation auf 

Sekundärstandorten, von Gräsern dominierte 

Bestände 

(§) mittel 

Gras- und Staudenfluren 

05142 Staudenfluren frischer, nährstoffreicher 

Standorte 

- gering 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen 

071021 Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend 

heimische Arten 

- mittel 
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Biotop-

Code 

Biotoptyp Schutzstatus Bedeutung 

07142 Baumreihen - mittel 

071501 Solitärbäume, heimische Baumarten - mittel 

Wälder und Forste 

08290 naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-
Mischwälder mit heimischen Baumarten 

- mittel 

08310 Eichenforst (Stieleiche, Traubeneiche) - mittel 

08480 Kiefernforst - gering 

Acker 

09130 Intensivacker - gering 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken - sehr gering 

12651 Unbefestigter Weg - sehr gering 

12652 Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung - sehr gering 

12710 Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien - sehr gering 

12740 Lagerflächen - sehr gering 

Legende: 

(§) in bestimmten Ausbildungen oder Teilbereichen gesetzlich geschütztes Biotop 

 

Der Untersuchungsraum besteht größtenteils aus intensiv landwirtschaftlich genutzter 

Ackerfläche (09130). Hier liegt gem. der Unterteilung in fünf Bewertungsklassen nach den 

Vorgaben der HVE eine geringe naturschutzfachliche Bewertung vor. Im Randbereich liegen 

im Norden und Osten vornehmlich Kiefernforste (09480), bis auf eine eingezäunte Fläche im 

Osten, die mit jungen Eichen (08310) bestanden ist und ein Bereich im Südosten, bei dem es 

sich um einen Mischwald (08290) handelt. 

Bei dem kleinen Bereich aus sonstiger Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, von 

Gräsern dominierte Bestände (03320) nördlich des Bestandsweges (12612), welcher von der 

Landesstraße L69 abzweigt, handelt es sich um kleinflächige Aufschüttungen, die durch 

Selbstbegrünung und Sukzession inzwischen durch krautige Pflanzen bewachsen sind. In 

dieser vorhandenen Ausprägung des Biotoptypen handelt es sich nicht um ein gesetzlich 

geschütztes Biotop.  

Bei der linearen Staudenflur (05142) westlich des Geltungsbereiches handelt es sich um einen 

unversiegelten Weg, der sich durch Nichtnutzung zu einer Ruderalfläche entwickelt hat.  

Im nordwestlichen Bereich des Untersuchungsraumes liegt eine Müll-, Bauschutt- oder 

sonstige Deponie (12710), bei der es sich um das Betriebsgelände eines ehemaligen 

Recyclinghofes handelt. Die Fläche des ehemaligen Recyclinghofes ist stark belastetet und 

anthropogen geprägt. Diese Fläche grenzt im Nordwesten unmittelbar an den 

Geltungsbereich.  

Insgesamt handelt es sich bei dem Untersuchungsraum um einen Bereich mit einer geringen 

naturschutzfachlichen Bewertung. Lediglich kleine Teilbereiche weisen eine mittlere 

Bedeutung auf, welche durch die Planung jedoch nicht in Anspruch genommen werden.  Die 

größte Vorbelastung des Raumes stellt die Intensivlandwirtschaft dar. Hier sind die 



 
 

Umweltbericht zum vBP PV Stechau - Entwurf  

Seite 27 

  

 

Gemeinde Fichtwald Copyright© AF 

 

hauptsächlichen Beeinträchtigungen Schad- und Nährstoffeinträge im gesamten Raum, die 

sich besonders in den Niederungen akkumulieren und dort zur Einschränkung der floristischen 

und faunistischen Artenvielfalt beitragen. Weiterhin kommt es zu mechanischen 

Beeinträchtigungen durch verdichtendes Pflügen und durch das Umpflügen der Randzonen 

angrenzender Biotope. 

Geschützte Biotope und ausgedehnte Biotopkomplexe als wichtige Lebens- und 

Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere werden durch die Planung nicht in Anspruch 

genommen. 

2.2.2 Wirkungsprognose 

Die Baugrenze innerhalb des Sondergebietes legt die Bebauung mit Photovoltaikmodulen fest. 

Der konkretisierte Modulbelegungsplan der zu errichtenden Freiflächenphotovoltaikanlage mit 

ihren technischen Bestandteilen wird erst im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 

aufgestellt. 

Die Errichtung der Module und Nebenanlagen sowie die Offenhaltung der Betriebsflächen 

durch Beweidung oder Mahd führen zu einer Veränderung der bestehenden Flächennutzung.  

Baubedingte Beeinträchtigungen treten insbesondere da auf, wo sich Biotopstrukturen 

nahe oder innerhalb der Baugrenze befinden. Der Schutz von hochwertigen Biotopen (nach 

§§ 29 und 30 BNatSchG und §§ 17 und 18 BbgNatSchAG) vor Beeinträchtigungen ist 

sicherzustellen. Dies ist durch die vorliegende Planung gewährleistet, da sich innerhalb der 

Baugrenze keine hochwertigen Biotope befinden.  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen können durch die Flächeninanspruchnahme der PV-

Anlagenteile, wie die Modultische und Trafostationen sowie der internen Wege auftreten. 

Betroffen sind ausschließlich Ackerflächen. Der Verlust von Ackerbiotopen wird nicht als 

erheblich bewertet. Am nordwestlichen Rand des Geltungsbereiches befinden sich die Flächen 

des ehemaligen Recyclinghofes und dessen Sekundärbiotope. Ein Eingriff in diese 

Sonderfläche findet nicht statt.  

Sämtliche Befestigungen von Wegen, Stellplätzen und Zufahrten werden nur in wasser- und 

luftdurchlässigem Aufbau hergestellt (Vermeidungsmaßnahme 3.2). Zusätzlich werden die 

Flächen zwischen und unter den Modulen während der Laufzeit in extensives Grünland 

umgewandelt (textliche Festsetzung 4.1). Die Landwirtschaftsfläche geht durch die 

temporäre Umwandlung von Acker in extensives Grünland nicht verloren. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Biotope durch die geplante 

Freiflächenphotovoltaikanlage sind nicht zu erwarten. 

Die Extensivierung der Bodennutzung bewirkt eine anlage- und betriebsbedingte positive 

Wirkung durch die Verbesserung der Biotopstruktur und eine Erhöhung der 

Artenzusammensetzung. Des Weiteren werden über die gesamte Betriebszeit die 

Stoffeinträge aus der Landwirtschaft in die angrenzenden Biotope verringert. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten innerhalb des Geltungsbereiches erfolgt in der Regel eine 

Begrünung der Flächen durch Selbstbegrünung. Aus naturschutzfachlicher Sicht gewährleistet 

diese Form der Vegetationsbildung ein Maximum an standortgerechter Struktur- und 

Artenvielfalt. Charakteristisch für die ersten Jahre der Vegetationsentwicklung ist eine 

deutliche Grasarmut. Zunächst entwickeln sich einjährige Ackerwildkräuter, die vielfach mit 

der zuvor angebauten Ackerfrucht vergesellschaftet waren. In den nachfolgenden Jahren 

nehmen zunächst die zweijährigen, v.a. aber die ausdauernden mehrjährigen Ruderalarten 

stark zu. Damit folgt dem Ackerwildkrautstadium ein meist recht stabiles Staudenstadium, 

wobei vielfach eine sehr uneinheitliche oft kleinräumig wechselnde Artenzusammensetzung 
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zu beobachten ist. Die weitere Vegetationsentwicklung der Flächen wird großteils durch das 

vorhandene Nährstoffangebot im Boden und das Nutzungsregime (Mahd/Beweidung) 

bestimmt (ARGE Monitoring 2007).  

2.2.3 Abschließende Bewertung 

Bei der Umsetzung des vBP „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ werden 

ausschließlich Ackerbiotope beansprucht. Durch die derzeit intensive ackerbauliche Nutzung 

ist die Arten- und Individuenvielfalt im Plangebiet eingeschränkt. Bei Umsetzung der 

Planinhalte ist, wie oben beschrieben, infolge der Einstellung der ackerbaulichen Nutzung und 

Entwicklung von extensivem Grünland sowie der Anlage einer Obstbaumreihe eine Erhöhung 

zu erwarten. Insofern ergibt sich durch die Errichtung einer PV-Anlage kein negativer, 

sondern voraussichtlich ein positiver Einfluss auf die biologische Vielfalt. Der Eingriff in das 

Schutzgut Boden hervorgerufen durch Versiegelung wird gesondert bilanziert. 

Nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 sind keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen für das Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten. 

2.3 Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten 

Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß 

begrenzt werden. 

2.3.1 Basisszenario 

Vor dem Hintergrund des Ziels der Bundesregierung, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 

2030 auf unter 30 ha pro Tag zu bringen, kommt diesem Schutzgut eine besondere 

Bedeutung zu, da der schonende Umgang des Schutzguts Fläche bei jedem Bauvorhaben 

anzustreben ist. 

Das Plangebiet liegt auf einer intensiv genutzten Ackerfläche und ist momentan von Bebauung 

freigehalten. Der räumliche Geltungsbereich umfasst ca. 14,5 ha. Innerhalb des 

Geltungsbereiches hat das ausgewiesene sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

„Solarpark“ eine Größe von ca. 14,2 ha.  

2.3.2 Wirkungsprognose 

Freiflächenphotovoltaikanlagen werden in der Regel außerhalb des besiedelten Bereiches 

errichtet. Die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen durch die Umsetzung des 

vBP für die Geltungsdauer des Bebauungsplans verloren. Es werden ca. 14,5 ha 

Landwirtschaftsfläche in Flächen „Solarpark“ umgewandelt. Nach Aufgabe der Nutzung des 

Geltungsbereiches für die Solarenergienutzung können die Flächen wieder in 

landwirtschaftlich genutzte Flächen überführt werden. 

Die Flächeninanspruchnahme durch eine PV-Anlage ist darüber hinaus nur mit einer geringen 

anteiligen Bodenversiegelung verbunden. Für die nicht unmittelbar betroffenen Flächen 

unterhalb und zwischen den Modultischen und sonstigen Anlagen ist die Nutzung als 

extensives Grünland weiter möglich. 

2.3.3 Abschließende Bewertung 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen für das 

Schutzgut Fläche zu erwarten. 
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2.4 Schutzgut Boden 

Die Beschreibung der geologischen Verhältnisse sowie die näheren Charakteristika der 

einzelnen Bodengesellschaften nach der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen 

Bodenkartierung (MMK9) erfolgt zur nachvollziehbaren Einordnung der Planung auf der 

gesamten Fläche des Geltungsbereiches. Die Bodenzahlen und Bodenformen nach DIBOS10 

werden für die bebaubaren Flächen innerhalb der Baugrenze des Sondergebietes erläutert. 

Berücksichtigt werden weiter die „Anforderungen des Bodenschutzes bei Planungs- und 

Zulassungsverfahren im Land Brandenburg“11, als auch der Leitfaden „Berücksichtigung der 

Bodenschutzbelange in der Umweltprüfung nach BauGB“12. 

2.4.1 Basisszenario 

Geologie 

Der Geltungsbereich des vBP liegt in einem flachwelligen Altmoränengebiet, das im 

Wesentlichen durch die Saalevereisung gebildet und geformt wurde. Das vorherrschende 

Material für die Bodenbildung sind Braunerden und gering verbreitet lessivierte Braunerden 

und podsolige Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand. Der Landschaftsraum 

wird überwiegend intensiv landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzt.  

Bodenformen 

Die MMK gibt im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen als prägende Standorttypen 

sickerwasserbestimmte Sande (D1a01) an. Ausgangsmaterial ist Braunerde aus Lehm. Im 

gesamten Geltungsbereich variieren die Bodenzahlen, die die natürliche Ertragsfähigkeit der 

Böden wiedergeben13. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen die Bodenzahlen 

zwischen 14 und 40. Die mittlere Bodenzahl innerhalb des Geltungsbereichs liegt bei 22 und 

ist damit hinsichtlich der Ertrags- und Produktionsfunktion als gering einzustufen. 

Im BBodSchG ist die weitgehende Vermeidung der Beeinträchtigung der natürlichen 

Bodenfunktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte als 

bindendes Schutzziel festgelegt. Das entspricht auch den Forderungen von § 13 BNatSchG, 

nach dem Eingriffe in erster Linie zu vermeiden sind. 

Der Boden erfüllt insbesondere die folgenden Funktionen: Lebensraum- und Ertragsfunktion, 

Speicher- und Pufferfunktion sowie Archivfunktion (natur- und kulturhistorisches Zeugnis). 

Unter der Archivfunktion des Bodens versteht man die Tatsache, dass er Zeugnisse von Natur- 

und Kulturgeschichte sowie vorhergegangener Nutzungen enthalten kann. Das können 

Geotope aber auch Bodendenkmale sein (siehe auch Kapitel 2.9 Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter).  

Innerhalb des Geltungsbereiches des vBP und auch in dessen näherer Umgebung befinden 

sich keine Bodendenkmale.  

Die Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung sind stark mechanisch vorbelastet. Die 

natürliche Horizontabfolge ist gestört und die Böden sind durch Agrochemikalien belastet. Auf 

den Ackerflächen verlagert während der vegetationsfreien Zeit die Winderosion Ton- und 

organische Substanz. Die Erosion durch Wasser bei Starkregenereignissen führt zu einer 

 
9 MMK - Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Bodenkartierung.  
10 DIBOS - Digitales Bodenbeschreibungssystem.  
11 Handlungsanleitung „Anforderungen des Bodenschutzes bei Planungs- und Zulassungsverfahren im Land 
Brandenburg“ Heft 78. 
12 Leitfaden des LABO-Projektes B 1.06 „Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Umweltprüfung nach 

BauGB“. 
13 AG Boden (2005), S. 317 ff. 
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Boden- und Nährstoffverlagerung in die Senken, in denen es zu Schad- und 

Nährstoffeinträgen in Oberflächengewässer kommen kann. 

Boden ist im Allgemeinen empfindlich ggü. Versiegelung, da dadurch die Bodenfunktionen 

verloren gehen. 

2.4.2 Wirkungsprognose 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB besteht die gesetzliche Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden sowie die Verpflichtung zur Prüfung der Möglichkeiten zur 

Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. baulicher Verdichtung. 

Durch die Errichtung der PV-Anlage innerhalb der Baugrenzen des vBP kommt es zu Voll- und 

Teilversiegelung von Boden (Konflikt Bo1). Der vBP beinhaltet keinen konkretisierten 

Modulbelegungsplan sowie Standorte der Nebenanlagen und der erforderlichen Wege. Anhand 

der Lage der Baugrenze sowie anhand der Festsetzungen zum zulässigen Maß der baulichen 

Nutzung ist jedoch erkennbar, welche Beeinträchtigungen bzw. welcher Eingriff durch die 

Aufständerung der Modultische, die Transformatoren und die internen Wege eintreten 

können.  

Baubedingte Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen treten durch die bauzeitliche 

Beanspruchung von Wegen, z.B. bei Anlieferung der Anlagenteile auf. Unter Beachtung der 

Bedingungen zum Bodenschutz und den gültigen Normen und Vorschriften (vgl. 

Vermeidungsmaßnahmen V3) sind die bauzeitlichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 

nicht nachhaltig oder erheblich. 

Baubedingte sowie anlagebedingte Beeinträchtigungen der Archivfunktion des Bodens 

entstehen dann, wenn eine Störung des natürlich, historisch gewachsenen Bodenaufbaus 

erfolgt. Die potenzielle Beeinträchtigung von Bodendenkmalen wird im Kapitel 2.9 behandelt. 

Zur Minimierung der bauzeitlichen Verdichtung des natürlich, historisch gewachsenen 

Bodenaufbaus darf ein Befahren mit schweren Baumaschinen nur bei geeigneten 

Bodenverhältnissen stattfinden (vgl. Vermeidungsmaßnahme V3.3). 

Anlagebedingte Wirkungen treten u.a. durch die Flächeninanspruchnahme durch die PV-

Anlagenteile, wie die Aufständerung der Modultische und Trafostationen sowie erforderliche 

Wege auf.  

Bodenversiegelung 

Die Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur mit einer geringen 

Bodenversiegelung verbunden, da die Solarmodule mit Hilfe eines Montagesystems 

aufgestellt werden. Die Unterkonstruktion der Modultische besteht aus einzelnen, in den 

Boden gerammten Pfosten (Metall-Konstruktion) zur Gründung der Solarmodule. Zur 

Minimierung des Bodeneingriffs und der Bodenversiegelung werden die Pfosten ohne 

Fundamente ausgeführt. Die Bodenversiegelung erfolgt damit nur auf vielen sehr kleinen 

Flächen innerhalb des Sondergebietes. Nach Ablauf der Nutzungsdauer können die 

Rammpfosten wieder vollständig entfernt werden. 

Die maximale Überbauung, festgelegt durch die GRZ von 0,7, entspricht nicht der 

tatsächlichen Versiegelung. Maximal 5 % der Sondergebietsfläche wird durch die 

Versiegelung für die Aufständerung der Modultische, notwendige technische Einrichtungen für 

den Betrieb der Anlagen und erforderliche Wege beansprucht. Eine Befestigung von Wegen, 

Stellplätzen und Zufahrten ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen 

(Vermeidungsmaßnahme V3.2). Eine Vollversiegelung von maximal 5 % der Gesamtfläche 

des Sondergebietes folgt der Empfehlung des Leitfadens zur Berücksichtigung von 

Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen, wonach der 
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Gesamtversiegelungsgrad einer Anlage auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken 

ist (ARGE Monitoring PV-Anlagen, 2007). Der Versiegelungsgrad von 5 % wird im 

Durchführungsvertrag gesichert. 

Die Sondergebietsfläche beträgt 14,2 ha. Bei max. 5 % zulässiger Flächenversiegelung wären 

das maximal 0,71 ha Versiegelung (Teil- und Vollversiegelung) von Boden. 

Die Funktionen im Wasserhaushalt gehen auf der gesamten versiegelten Fläche verloren, 

bzw. werden auf teilversiegelten Flächen nachhaltig beeinträchtigt. Der 

Landschaftswasserhaushalt wird durch maximal 5% versiegelte Fläche wenig beeinträchtigt, 

da Niederschläge weiter vor Ort versickern können und der Flächenverbrauch relativ gering 

ist. Von den größeren Modultischen wird der Boden zwar verschattet, Niederschläge können 

aber weiter vor Ort versickern. 

Die zeitlich begrenzte Teil- und Vollversiegelung von Boden führt zum Verlust von 

Bodenfunktionen und ist ein Eingriff, der durch Entsiegelung von Boden an anderer Stelle 

bzw. durch Aufwertung von Bodenfunktionen kompensiert werden muss.  

Wird Boden allgemeiner Funktionsausprägung versiegelt, ist dieser Eingriff im Verhältnis 1:1 

auszugleichen (in Anlehnung an die HVE 2009). Boden mit besonderer Funktionsausprägung 

wird im Verhältnis 1:2 ausgeglichen. Boden mit besonderer Funktionsausprägung, mit 

Bodenzahlen über 50, kommen im Plangebiet nicht vor.  

Im Folgenden wird aus dem prozentualen Anteil der Flächen in Abhängigkeit von den 

Bodenzahlen der Kompensationsbedarf ermittelt (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden 

Konflikt Beeinträchtigung Eingriffsfläche  
[ha] 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf [ha] 

Bo1 Versiegelung für die 
Aufständerung der 
Modultische, 
Nebenanlagen und 
erforderliche Wege: 
5 % der Sonder-
gebietsfläche 

0,71 

 
 
 
1 0,71 

 

Durch die Flächeninanspruchnahme der Freiflächenphotovoltaikanlage sowie der notwendigen 

technischen Einrichtungen und der Erschließung ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 

maximal 0,71 ha, der durch Entsiegelung bzw. anderweitige Aufwertung von 

Bodenfunktionen auszugleichen ist. 

Die Erschließung des Plangebiets ist von der Landesstraße L69 gewährleistet. Diese befindet 

sich außerhalb des Geltungsbereiches des vBP. Es wird im Parallelverfahren ein Eingriffs-

Ausgleichsplan erarbeitet, der die entstandenen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 

durch die Zuwegung beinhaltet. Detaillierte Informationen sind dem Eingriffs-Ausgleichsplan 

dieses Vorhabens zu entnehmen.  

Verschattung 

Anlagebedingte Wirkungen treten außerdem durch die Verschattung und Überschirmung des 

Bodens in den bebaubaren Flächen von maximal 70 % der Baugrenze ein (vgl. zeichnerische 

Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl GRZ 0,7). Daraus folgt, dass Niederschlag 

durch die Ablenkung durch die Modultische nicht mehr gleichmäßig auf den Boden auftrifft, 

was zu einer stellenweisen Austrocknung des Oberbodens führen kann. Da der Unterboden 

jedoch weiterhin durch die Kapillarkräfte mit Wasser versorgt wird, ist die Beeinträchtigung 

der Bodenfunktionen nicht als erheblich anzusehen. Ein Aufheizen der PV-Module ist ebenfalls 
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nicht erheblich, da sich die Module im Vergleich zur Umgebungstemperatur nur minimal 

erwärmen und nicht direkt auf dem Boden aufliegen, sondern mindestens 70 cm Freiraum 

zwischen Boden und Unterkante der PV-Module liegen.  

Unterhalb der Modultische erfährt die intensiv genutzte Ackerfläche eine zeitlich befristete 

Umwandlung zu extensiv genutztem Grünland (textliche Festsetzung 4.1). Durch 

extensive Mahd bzw. Beweidung wird sich ein artenreiches Grünland entwickeln. Das Gestell 

zur Modulmontage wird nur durch in das Erdreich eingerammte Pfosten befestigt. Von diesen 

Metallstützen geht nur eine minimale Versiegelung aus, deren Flächenversiegelung nicht 

dauerhaft ist. Deren Rückbau kann jederzeit rückstandslos erfolgen. Die Beschattung der 

Grundfläche durch die Modultische wirkt nicht wie eine Flächenversiegelung. Erfahrungen mit 

bereits in Betrieb befindlichen Anlagen zeigen, dass die Vegetation unterhalb der Modultische 

nahezu uneingeschränkt bleibt und sich in artenreiches Grünland entwickeln kann (vgl. BfN 

2009 und BNE 2019). Der untere Modulrahmen soll sich ca. 0,7 m und der obere 

Modulrahmen darf sich gem. zeichnerischer Festsetzung max. 4,5 m über Geländehöhe 

befinden. Eine Beweidung oder Mahd ist damit gut möglich. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden, etwa durch das Aufheizen 

der Module, sind nicht zu erwarten. 

Planbedingt kommt es unterhalb der Module zu einer temporären Umwandlung von intensiv 

genutztem Acker zu Extensiv-Grünland. Dies führt zu einer Aufwertung der Bodenfunktion 

(bzw. des Naturhaushaltes) durch Unterlassung ackerbaulich bedingter, mechanischer und 

chemischer Belastung. Die Extensivierung der Bodennutzung bewirkt eine anlage- und 

betriebsbedingte positive Wirkung durch die Aufwertung der allgemeinen 

Bodenfunktionen. Des Weiteren werden über die gesamte Betriebszeit die Stoffeinträge aus 

der Landwirtschaft in den Boden und das Oberflächen- sowie Grundwasser vermieden. 

Angesichts dessen kommt es im Zuge der Umsetzung der Planung nicht etwa zu einem 

(irreversiblen) Verbrauch von Böden, sondern lediglich zu einer temporären Unterbrechung 

der bislang intensiven agrarischen Nutzung mit der positiv zu bewertenden Möglichkeit der 

Bodenregeneration. 

Sofern sich nach Beendigung der Bauarbeiten eine mehr oder weniger geschlossene 

Vegetationsdecke ausbilden kann, ist in der Regel nicht mit erheblichem Bodenabtrag durch 

Wind- oder Wassererosion zu rechnen.  

2.4.3 Abschließende Bewertung 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberg Stechau“ verbleiben auch nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V3 

erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens durch Bodenversiegelung auf ca. 0,71 ha Fläche. 

Der Eingriff ist durch Maßnahmen zur Entsiegelung bzw. Bodenaufwertung kompensierbar. 

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind danach nicht zu 

erwarten. 

2.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser als Bestandteil des Naturhaushalts ist sowohl Lebensgrundlage des 

Menschen als auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der Schutz des Wassers als nutzbares 

Gut für den Menschen sowie als Lebensgrundlage und Lebensraum für Tiere und Menschen 

wird durch das Wasserhaushaltsgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz geregelt. 
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2.5.1 Basisszenario 

Oberflächenwasser 

Innerhalb des Plangebietes und auch in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich keine 

Oberflächengewässer. Das nächstgelegene Oberflächengewässer liegt südwestlich des 

Geltungsbereiches in ca. 1 km Entfernung, es handelt sich dabei um den Stechauer 

Hauptgraben.  

An der südwestlichen Grenze des Geltungsbereiches befindet sich ein trockener Graben. Hier 

wurde von der unteren Wasserbehörde geprüft und festgestellt, dass es sich nicht um einen 

unterhaltspflichtigen Graben handelt und diesbezüglich keine Schutzabstände o.ä. 

einzuhalten sind. 

Westlich des Geltungsbereiches innerhalb der Ortschaft Stechau befindet sich der Mühlteich 

(verlandet) in ca. 300 m Entfernung und ein Teich im Schlosspark Stechau in einer Entfernung 

von ca. 1,3 km. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.  

Nach den Angaben der Auskunftsplattform Wasser (Land Brandenburg) liegt der 

Grundwasserstand an der Messstelle Trebbus bei ca. 720 cm unter Geländeoberkante.  

Grundsätzlich ist die Grundwasserneubildung zu gewährleisten und Verunreinigungen von 

ober- und unterirdischen Gewässern sind zu vermeiden (siehe Vermeidungsmaßnahme V3.4). 

2.5.2 Wirkungsprognose 

Der Wasserhaushalt ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 6 

BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschränkungen alle 

Optionen der Gewässernutzung offenstehen.  

Bisher erfolgt die Versickerung von anfallendem Niederschlag auf den unversiegelten Flächen 

innerhalb des Plangebietes. Mit Realisierung der Planung gehen geringfügige Veränderungen 

bezüglich der Versickerung von Niederschlag einher. Diese ergeben sich aus der zusätzlichen 

Versiegelung gegenüber dem bisherigen Versiegelungsgrad. Dem wird durch geeignete 

Maßnahmen entgegengewirkt (vgl. Kapitel 2.14). 

Die Überschattung des Bodens durch die Module führt zu einer ungleichmäßigen Verteilung 

des Niederschlagswassers auf der Fläche, nicht jedoch zu einer Verringerung des 

Gesamtniederschlags oder zu einer nachteiligen Veränderung des 

Landschaftswasserhaushaltes und der Grundwasserneubildung vor Ort. Das 

Oberflächenwasser kann weiter vor Ort versickern. Wie auch im Kapitel Boden beschrieben, 

ist ein Aufheizen der PV-Module ebenfalls nicht erheblich, da sich die Module im Vergleich zur 

Umgebungstemperatur nur minimal erwärmen und nicht direkt auf dem Boden aufliegen, 

sondern mindestens 70 cm Freiraum zwischen Boden und Unterkante der PV-Module besteht. 

Da infolge der Tiefbaumaßnahmen (Kabelverlegung) keine Grundwasserabsenkung erfolgt, 

ist nicht mit relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser zu rechnen. 

Mögliche baubedingte Wirkungen wären Schadstoffstoffeinträge durch Wartung, Reinigen 

und Betanken von Baustellenfahrzeugen sowie beim Umgang mit Baustoffen. Diese 

Beeinträchtigungen können durch die Vermeidungsmaßnahme V3 vollständig vermieden 

werden.  
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Die nächstgelegenen Wasserschutzgebiete sind weit genug entfernt und werden bei 

Umsetzung der Planung nicht beeinträchtigt. Die Funktionen im Wasserhaushalt gehen 

anlagebedingt auf insgesamt maximal 0,71 ha versiegelter Realfläche verloren. 

Betriebsbedingte Auswirkungen durch die Freiflächenphotovoltaikanlage sind nicht zu 

erwarten.  

2.5.3 Abschließende Bewertung 

Insgesamt sind durch den höheren Versiegelungsgrad gegenüber dem Bestand keine 

signifikanten Wirkungen unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen, die zu einer 

Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser führen, zu erwarten. 

Für das Schutzgut Wasser sind nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V3 für Fläche, 

Boden und Wasser keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

2.6 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Klima und Lufthygiene sind zwei unterschiedliche Schutzgüter, die wegen ihrer nur geringen 

Betroffenheit durch die Planung hier gemeinsam betrachtet werden. 

2.6.1 Basisszenario 

Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich vom atlantisch geprägten Küstenklima zum 

kontinental geprägten Klima des Binnenlandes und ist dem maritim beeinflussten 

Binnenplanarklima zuzuordnen. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt im Durchschnitt 

488 mm (Station Doberlug-Kirchhain). Am wenigsten Niederschlag gibt es im Monat April (ca. 

27 mm). Der meiste Niederschlag fällt hingegen mit durchschnittlich 56 mm im Juli. Der 

Planungsraum zählt zu den trockensten Gebieten in Deutschland.  

Der maritime Einfluss führt zu mäßig warmen Sommern und relativ milden Wintern, während 

der kontinentale Einfluss auch tiefe Wintertemperaturen und hohe Sommertemperaturen 

zulässt. Im Jahresverlauf ist der Juli der wärmste Monat mit einer durchschnittlichen 

Temperatur von 19,8 °C. Der kälteste Monat im Jahresverlauf ist mit 2,5 °C im Mittel der 

Januar.  

Einflüsse auf das Meso- und Mikroklima entstehen insbesondere durch die Ausprägung der 

natürlichen und baulich gestalteten Umwelt. Der Grad der Versiegelung spielt dabei ebenso 

eine wesentliche Rolle, wie Vegetation, Bodenverhältnisse, Gewässer oder Hangexposition. 

Für die klimatische Regenerationsfunktion sind Landschaftsräume mit einer ausgleichenden 

Wirkung auf klimatisch belastete Gebiete von besonderer Bedeutung.  

Das lokale Klima des Plangebietes wird von offenen Bereichen der Ackerlandschaft und den 

teilweise umliegenden Waldflächen geprägt. Versiegelungen die zur Entstehung von 

Wärmeinseln sowie zur Verringerung der Frischluftproduktion führen, finden sich vor allem 

im Westen des Plangebietes, in der Ortschaft Stechau. Das Freilandklima, durch seine offenen 

Flächen, hat gegenüber stark verbauten Gebieten einen guten Luftaustausch.  

Vorbelastungen der lufthygienischen Situation ergeben sich im Gebiet vorrangig durch das 

Verkehrsaufkommen auf der Landesstraße L69. Die Gehölzbestände um das Plangebiet 

bessern die lufthygienische Situation durch Bindung von Luftschadstoffen und Produktion von 

Sauerstoff auf.  

2.6.2 Wirkungsprognose 

Das Schutzgut Klima und Lufthygiene wird bei Umsetzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ nicht beeinträchtigt. 
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Erhebliche nachteilige Wirkungen auf die lokalklimatische und lufthygienische Situation sind 

mit der Entwicklung eines Sondergebietes Solarpark nicht festzustellen. Die Luftschicht über 

den Modulen wird sich tagsüber voraussichtlich etwas stärker erwärmen und nachts weniger 

schnell abkühlen als vergleichbare Standorte ohne Photovoltaikanlagen. Erhebliche 

Auswirkungen hat dies eher bei Photovoltaikanlagen größeren Ausmaßes. Zudem schwächt 

der nahegelegene Wald, der Freiraum zwischen den Modulen und dem Wald sowie die 

geplante Pflanzung im Westen den Effekt einer erheblichen lokalen Erwärmung und 

Austrocknung der Landschaft ab. Potenzielle lokale Temperaturveränderungen sind durch die 

zusätzlichen kleinteiligen Versiegelungen gegenüber dem gegenwärtigen Versiegelungsgrad 

als nicht erheblich einzustufen. 

Bauzeitlich kann es zu Staubbelastungen der Luft durch die Errichtung der Aufständerung der 

Modultische, Nebenanlagen und erforderlichen Wege kommen. Diese sind jedoch wegen der 

begrenzten Einwirkzeit nicht erheblich. Bei Rückbau der Anlage kommt es zeitweilig zu 

ähnlichen Auswirkungen wie während der Bauphase. 

Insgesamt hat die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen einen positiven Effekt auf 

das globale Klima. Treibhausgase werden bei der Erzeugung von Strom über die gesamte 

Aktivitätsdauer nicht emittiert und es wird eine erneuerbare Energiequelle genutzt. Auf 

regionaler Ebene wird so zur Abschwächung der Treibhausgasemissionen des Landes 

Brandenburg beigetragen und damit ein Beitrag zur Umsetzung der Energie- und Klimaziele 

der Bundesregierung sowie der europäischen Union beigetragen. 

Durch die Anordnung der aufgeständerten Solarmodule auf der Fläche wird der Luftaustausch 

nicht behindert und das großräumige Frischluftentstehungsgebiet nicht beeinträchtigt. 

2.6.3 Abschließende Bewertung 

Erhebliche Wirkungen auf das Schutzgut Klima/Lufthygiene können ausgeschlossen werden. 

Es ist eine positive Umweltauswirkung durch die Verminderung von Treibhausgasen und durch 

die Erzeugung von Solarenergie über einen längeren Zeitraum vorhanden. 

2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Die Landschaft ist aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie dem Erholungswert 

von Natur und Landschaft für den Menschen dauerhaft zu sichern (§ 1 BNatSchG). Sie wird 

für den Menschen visuell wirksam als Landschaftsbild. Die Erfassung und Bewertung erfolgt 

in Anlehnung an JESSEL (1998) verbalargumentativ. 

2.7.1 Basisszenario 

Das Plangebiet liegt im Westen der Landschaftsbildeinheit “Niederlausitz“ und grenzt an die 

Landschaftsbildeinheit „Elbe-Elster-Land“ (Landschaftsprogramm Brandenburg 2000). Die 

Niederlausitz ist ein großes und abwechslungsreiches Altmoränengebiet, das im Wesentlichen 

durch die Saalevereisung gebildet und geformt wurde.  

Zur Bewertung wird im Folgenden die Landschaft als ästhetische Raumeinheit gem. 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) definiert. Gem. BfN14 heißt es dazu: „Im ganzen Gebiet der 

Niederlausitz sind Ackerbau und Forstwirtschaft gleichermaßen vertreten, wobei je nach 

Bodengüte in den Einheiten unterschiedliche Verteilungen auftreten. In den feuchten 

Niederungen findet sich Dauergrünland. 

Die größten Schutzgebiete in der Landschaft sind Teile der EU-Vogelschutzgebiete "Luckauer 

Becken" und "Niederlausitzer Heide". Weiterhin gibt es einige größere Naturschutzgebiete, 

deren Gesamtanteil an der Landschaftsfläche jedoch unterdurchschnittlich ist. Im Bereich der 

 
14 https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/niederlausitz 
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Niederlausitzer Randhügel liegt das NSG "Forsthaus Prösa", ein großes zusammenhängendes 

Waldgebiet mit naturnahem Wald-Heidekomplex, wo noch Auer- und Birkhuhn leben. Östlich 

davon liegt das NSG "Der Loben", ein Flachmoor- und Feuchtwiesengebiet um den 

Floßgraben, mit Tieflandfichtenvorkommen und seltenen Pflanzengesellschaften der offenen 

Moorflächen. Weitere kleine Moorwälder genießen ebenfalls NSG-Status, die Kleine Elster mit 

Niederungsbereichen ist als FFH-Lebensraum geschützt. Im Bereich des Luckau-Calauer 

Beckens sind der Kossener Busch als historisch parkartige Teichlandschaft und das 

Quellgebiet der Schuge und Mühlenfließ geschützt, sowie das NSG "Calauer Schweiz", das 

naturnahe Quell- und Moorgebiete unter Waldstandorten aufweist. In der Cottbuser 

Sandplatte und Schwemmfächer ist besonders der Biotopverbund Spreeaue und Talsperre 

Spremberg hervorzuheben, sowie das Koselmühlenfließ, das als ökologisch bedeutsamstes 

Fließgewässer der Region gilt. Das NSG "Peitzer Teiche und Wiesenlandschaft" ist ein 

Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, besonders für die Wasservögel.“ 

Beeinträchtigt wird die Landschaft vor allem durch das im Westen direkt an den 

Geltungsbereich angrenzende Betriebsgelände eines ehemaligen Recyclinghofes. Weiter 

westlich liegt die Landesstraße L69 und die Ortschaft Stechau. Im Nordosten der Planung 

liegen fünf Windenergieanlagen in einer Entfernung von ca. 960 m, im Südosten befinden 

sich weitere zwei Windenergieanlagen in ca. 840 m Entfernung.  

Das Plangebiet liegt gem. Landschaftsprogramm Brandenburg (2000) in einem Raum mit 

einer besonderer Erlebniswirksamkeit. Der Geltungsbereich selbst liegt jedoch auf intensiv 

genutzten Ackerflächen, umgeben von Forstflächen und dem ehemaligen Recyclinghof, 

sodass diesem Raum keine besondere Bedeutung für die Erholungsfunktion des Menschen 

zugeschrieben werden kann.  

Vielfalt: gering bis mittel, Eigenart: gering bis mittel, Schönheit: gering bis mittel 

Erholungsfunktion/Erlebniswirksamkeit: gering 

2.7.2 Wirkungsprognose 

Baubedingte Wirkungen der Freiflächenphotovoltaikanlage können Lärm- und 

Schadstoffbelastungen durch Baumaschinen und Anlieferung der Bauteile am Standort sein. 

Diese treten jedoch nur kurzzeitig während der Bauphase auf und sind nicht als erheblich 

anzusehen. 

Anlagebedingte Wirkungen treten durch die Gestalt, die Materialverwendung und die 

Größe der Modultische sowie der Nebenanlagen auf. Die Landschaft wird durch die technische 

Überbauung der offenen Ackerfläche in ihrer Erscheinungsform verändert. Eine besondere 

visuelle Wirkung haben die nach Süden ausgerichteten Solarmodule durch ihre 

Oberflächenreflexion. Moderne Module sind reflektionsarm, da Reflexionsverluste die 

Energieausbeute verringern. Die Oberflächenreflexion ist u.a. abhängig davon von welcher 

Seite der Beobachter blickt. Schaut man auf die Moduloberfläche aus Richtung Süden, kann 

die Anlage aufgrund der Reflexion relativ hell ggü. der Umgebung erscheinen. Die Rückseite, 

also die Aufständerkonstruktion, erscheint weniger hell. Beim seitlichen Blick auf die Anlage 

wären die schräg ausgerichteten Solarmodule als Silhouette sichtbar. Entsprechend der 

zeichnerischen Festsetzung des vBP dürfen die Solarmodule eine maximale Höhe von 4,5 

m über Geländeoberkante (GOK) nicht überschreiten.  

Das Landschaftsbild im Nahbereich ist durch die anthropogene Überprägung der intensiv 

landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie dem Betriebsgelände des ehemaligen 

Recyclinghofes bereits gestört. Im Nahbereich der Freiflächenphotovoltaikanlage wird die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als nicht erheblich eingeschätzt. Allerdings wird die 

Veränderung der Ursprünglichkeit des Raums hier am stärksten wahrgenommen. Die Eigenart 

der Landschaft ändert sich stark, auch wenn bereits eine technische Überprägung vorhanden 
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ist. Dennoch wird diese Landschaftsbildbeeinträchtigung im Nahbereich für den Menschen nur 

wenig wirksam, da sich Menschen hier nur kurzzeitig aufhalten. Die Erholungseignung für 

diesen Teil der Landschaft ist gering und wird bei Umsetzung des vBP auch nur minimal 

verändert, da die Freiflächenphotovoltaikanlage inner- und außerhalb von Ortschaften nur auf 

kurze Entfernung überhaupt sichtbar sein wird. Zusätzlich sind in der Planungsumgebung 

keine Wege o.ä. zur touristischen Erschließung vorhanden. Das Plangebiet ist eingeschlossen 

von intensiv genutzten Acker- und Forstflächen, Anziehungspunkte für Touristen sind hier 

nicht vorzufinden.  

Im Süden des Geltungsbereiches sind Flächen zum Schutz-, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft vorgesehen. Hier sind Pflanzmaßnahmen angedacht, die als 

Sichtschutzelement dienen und damit auch eine potenzielle Blendwirkung durch die Module 

vermeiden können (siehe Vermeidungsmaßnahme 4.1). Gepflanzt werden Obstbäume alle 8 

bis 10 Metern auf einer Gesamtfläche von 1.200 m².  Die Pflanzung erhöht zudem die 

Strukturvielfalt der ausgeräumten Ackerlandschaft (siehe Maßnahmenblatt A2). 

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die im Rahmen des geplanten Vorhabens auftretenden 

sichtverschatteten und sichtbeeinträchtigten Flächen. Die Abbildung wurde mithilfe von 

Luftbildern sowie auf Grundlage einer Geländebegehung erstellt. Es wird davon ausgegangen, 

dass sich in wenigen Jahren im Süden des Geltungsbereiches vitale Jungbäume entwickeln 

und einen Großteil der Photovoltaikfläche sichtverschattet. 

Einen freien Blick auf das Plangebiet hat man ausschließlich von den landwirtschaftlich 

genutzten Flächen im Süden der Planung. Diese werden jedoch nicht zur Erholung genutzt 

und sind damit weitgehend frei von Landschaftsbildbetrachtern. Ein freier Blick auf das 

Plangebiet und damit auf die PV-Anlage ist von der angrenzenden Landesstraße L69 auf einer 

Länge von etwa 170 m möglich, da hier kein Sichtschutz in Richtung Osten gegeben ist. Wie 

bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen, halten sich auch hier potenzielle Betrachter nur 

sehr kurzzeitig beim Durchfahren (Autofahrer, Radfahrer) auf. Blendwirkungen sind aufgrund 

der Lage nicht zu erwarten. Die Erholungseignung im Sichtbarkeitsbereich der PV-Anlage ist 

entsprechend gering. Auch für die wenigen Betrachter, die die Anlagen beim Durchfahren 

kurzzeitig als Überprägung des Landschaftsbilds wahrnehmen, wird der weiterreichende 

Landschaftseindruck kaum beeinträchtigt.  

Die Sichtbarkeitsanalyse zeigt, dass alle durch die Beeinträchtigung potenziell betroffenen 

Siedlungen bzw. Gehöfte im Abstand bis zu 1 km um die PV-Anlage, an denen sich Menschen 

dauerhaft aufhalten, durch umgebendes Grün bzw. landwirtschaftliche Gebäude 

sichtverschattet sind. Ein Wohngebäude (Trebbuser Weg 14) im Südwesten der Planung hat 

in den Wintermonaten, wenn die Bäume unbelaubt sind und die Ackerflächen ohne Bewuchs 

sind, Sicht auf einen Ausschnitt der etwa 460 m entfernten PV-Anlage. Mit zunehmender 

Entfernung vermindert sich die visuelle Wahrnehmung und die PV-Anlage ist nur als vertikal 

stark verkürztes Band wahrnehmbar. Die Sichtbeeinträchtigung wird daher nicht als 

unzumutbar störend prognostiziert, da dies nur bei guten Sichtverhältnissen und bestimmten 

Sonnenständen auftreten kann.  

Auch die leicht wellige Landschaft trägt zusätzlich zu der Sichtverschattung der PV-Module 

bei. Bereits im Abstand von mehr als 1 km wird die Anlage innerhalb des flachen 

Landschaftsreliefs nicht mehr sichtbar sein. 
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Abbildung 2: Sichtbarkeit der Planung 

Unbestreitbar wird sich die Eigenart und Naturnähe der Landschaft nach Errichtung der 

technischen Anlagen verändern. Durch die fehlende Erholungseignung des Gebietes und 

durch die vorhandene und geplante Sichtverschattung wird jedoch die Erheblichkeitsschwelle 

der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht überschritten.  
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Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird als nicht erheblich eingeschätzt und ist damit 

nicht eingriffsrelevant.  

Betriebsbedingte Wirkungen der Freiflächenphotovoltaikanlage auf das Landschaftsbild 

sind nicht zu erwarten.  

2.7.3 Abschließende Bewertung 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage 

innerhalb der Baugrenze des vBP nur im Nahbereich auf das Landschaftsbild wirkt. Hier stellt 

die Umsetzung der Planung eine technische Überprägung der gewachsenen Kulturlandschaft 

dar. Die Beeinträchtigung ist nicht erheblich. Zur Vermeidung möglicher erheblicher 

Beeinträchtigungen durch pot. optische Beeinträchtigung in Bezug auf die Wohnbebauung in 

Stechau wird eine Vermeidungsmaßnahme durch die Pflanzung von Obstbäumen vorgesehen 

(siehe Vermeidungsmaßnahme V4.1).  

2.8 Schutzgut Mensch 

Bei der Beurteilung des Schutzgutes Mensch stehen vor allem Leben, Gesundheit und 

Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund der Betrachtung. Die räumliche Erfassung der 

Umwelt für das Schutzgut Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des 

Menschen – Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und sich erholen. Diese Funktionen 

werden überwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flächen mit 

freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsräumen, die für die Erholung der 

Wohnbevölkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtungen Bedeutung haben, 

kommen Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, spezielle Freizeitanlagen (Sportplätze, 

Freibäder, etc.) sowie Flächen für die naturbezogene Erholungsnutzung wie Wald- und 

Seengebiete in Betracht. 

2.8.1 Basisszenario 

Die Ortschaft Stechau liegt westlich des Geltungsbereiches in ca. 350 m Entfernung. Das 

Betriebsgelände des ehemaligen Recyclinghofes liegt direkt westlich angrenzend an die 

Planung, dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Wohnstätte. Am östlichen Ortsrand von 

Stechau liegen Gewächshäuser und Wirtschaftsgebäude, die den Blick auf die PV-Anlage 

teilweise verdecken. Blickbeziehungen aus anderen Ortschaften auf die geplante Anlage sind 

durch die vorhandene Eingrünung der umgebenden Forstflächen nicht vorhanden. Eine 

touristische Nutzung findet auf den Flächen des Geltungsbereichs und in dessen direkten 

Umfeld nicht statt. 

2.8.2 Wirkungsprognose 

Ausschlaggebend zur Beurteilung der Umweltauswirkungen der Planungen auf den Menschen 

sind besonders klimatische/lufthygienische Belastungen sowie Lärm- und Lichtbelastungen. 

Durch die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage sind klimatische Veränderungen, welche 

sich auf den Menschen auswirken, nicht zu erwarten (vgl. Schutzgut Klima und Lufthygiene 

im Kapitel 2.6). Klimarelevante bzw. lufthygienische Beeinträchtigungen sind durch die 

künftige Freiflächenphotovoltaikanlage nicht festzustellen. 

Baubedingte zeitweilige Auswirkungen können Lärm- und Schadstoffbelastungen durch 

Baumaschinen und die Anlieferung der Bauteile sein. Diese treten jedoch nur temporär auf 

und sind deshalb nicht als erhebliche Umweltauswirkungen auf den Menschen anzusehen. Ein 

späterer Rückbau wird mit ähnlichen baubedingten, aber nur temporär wirksamen 

Beeinträchtigungen verbunden sein. 

Die Auswirkungen der Freiflächenphotovoltaikanlage auf den Menschen und insbesondere die 

menschliche Gesundheit können anlagebedingt durch die Blendwirkung der Anlage, visuelle 
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Störung durch neue technische Elemente in der Landschaft und den Verlust von 

landwirtschaftlicher Produktionsfläche sein. 

Lichtimmissionen 

Eine typische Lichtimmission durch Freiflächenphotovoltaikanlagen, die auf den Menschen 

störend wirken kann, ist je nach Modultyp eine auftretende Blendwirkung durch die Reflexion 

von Sonnenlicht an den Modulen. Bei der Betrachtung der Wirkungen der 

Freiflächenphotovoltaikanlage sind die Vorgaben der Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 

(Licht-Leitlinie) vom Immissionsschutz vom 16. April 2014 zu berücksichtigen.  

Da das Plangebiet nicht direkt in der Nähe von Ortschaften liegt, im Norden und Osten von 

Waldflächen sowie im Süden von Ackerflächen begrenzt wird, kann eine Blendwirkung auf 

den Menschen, auch im Straßenverkehr, nahezu ausgeschlossen werden. Im Westen des 

Plangebietes liegt das Betriebsgelände eines ehemaligen Recyclinghofes, der zwischen der 

Landesstraße L69 und der Planung liegt und den Straßenverkehr damit von einer potenziellen 

seitlichen Blendung weitestgehend abschirmt. Durch die Ausrichtung der blendarmen/matten 

Module in Richtung Süden wird auch die Ortschaft Stechau durch die im Osten liegende PV-

Anlage nicht geblendet (vgl. Abbildung 2).  

Da die finale Anordnung der PV-Module innerhalb der Baugrenze noch nicht feststeht, ist eine 

abschließende Beurteilung der Blendwirkung und die potenzielle Festlegung von 

Blendschutzmaßnahmen erst im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens 

möglich. Ob tatsächlich Blendung auftritt, ist sehr stark vom Winkel, gebildet von der 

Blickrichtung eines Beobachters und der Verbindungslinie zwischen Auge des Beobachters 

und blendender Lichtquelle (z.B. Auge des Beobachters zur PV-Anlage) abhängig.  

Eine erhebliche Blendwirkung auf das Wohnhaus in der Trebbuser Straße 14 wird aufgrund 

der Entfernung nicht erwartet. Erheblich nachteilige Blendwirkungen und Reflektionen auf 

weitere umliegende Ortslagen und deren Bebauung sind nicht zu erwarten. Im Süden des 

Geltungsbereiches sind Flächen zum Schutz-, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft vorgesehen. Hier sind Pflanzmaßnahmen angedacht, die als Sichtschutzelement 

dienen und damit auch eine potenzielle Blendwirkung vermeiden können 

(Vermeidungsmaßnahme V4.1). Eine Beeinträchtigung der Wohnfunktion wird durch den 

schadstoff- und lärmfreien Betrieb der Anlage vermieden.  

Geräuschimmissionen 

Geräuschemissionen bei Freiflächenphotovoltaikanlagen werden durch technische Anlagen 

wie z.B. Transformatoren hervorgerufen. Die geräuschhervorrufenden Bauwerke, werden in 

ausreichender Entfernung von Wohnnutzungen errichtet. Somit wird nicht von einer 

schädlichen Geräuschemission ausgegangen. Nachts ist die Anlage nicht in Betrieb. 

Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche 

Der Anteil der Landwirtschaftsflächen (ca. 1.437 ha) im Gemeindegebiet von Fichtwald (ca. 

3.155 ha) beträgt insgesamt ca. 46 %. Das Plangebiet (ca. 14,5 ha) umfasst damit nur rund 

1 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. 

Bei Umsetzung der Planung, bleibt die Fläche des Plangebiets zwar landwirtschaftliche 

Nutzfläche, die jedoch für die Dauer der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage von 

Ackerland in Grünlandflächen umgewandelt wird (textliche Festsetzung 4.1). Nach 

Rückbau der Freiflächenphotovoltaikanlagen steht die Fläche wieder als landwirtschaftliche 

Anbaufläche zur Verfügung.  
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Unfälle und Katastrophen 

Schwere Unfälle, z.B. durch einen Brand, sind äußerst selten. Meist stehen diese Katastrophen 

in Verbindung mit Extremwetterlagen, wie schweres Gewitter und Sturm, die zu einem Ausfall 

wichtiger Instrumente führen können. 

Von der innerhalb der Baugrenze des vBP errichteten PV-Anlage gehen auch bei einem 

Brandereignis keine Gefährdungen für Menschen aus. Bei Sturm oder Gewitter halten sich 

Personen selten in der offenen Landschaft auf. Die PV-Module innerhalb der Baugrenze liegen 

so weit von Wohngebäuden und den Waldflächen entfernt, dass keine Gefährdung besteht. 

2.8.3 Abschließende Bewertung 

Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ sind keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

2.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Unter Kultur- und Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher 

Bedeutung darstellen. Dazu können v.a. Bau-, Boden- und Kulturdenkmale gehören. Sonstige 

Sachgüter sind z.B. Infrastrukturanlagen, die innerhalb des Geltungsbereiches oder in dessen 

näheren Umgebung, vorhanden sind.  

2.9.1 Basisszenario 

Für das Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt. Gemäß der Denkmalliste des 

Landes Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster15 sind innerhalb des Geltungsbereiches und 

dessen nähere Umgebung keine Bodendenkmale vorhanden. Es können jedoch weitere, 

bisher noch nicht entdeckte Bodendenkmale im Plangebiet vorhanden sein.  

Die nächstgelegenen Baudenkmale befinden sich in der nördlich gelegenen Ortschaft 

Fichtwald, in einer Entfernung von mindestens 600 m. Unter Denkmalschutz stehen hier die 

Dorfkirche und ein Wohnhaus mit Toreinfahrt eines Kleinbauerngehöftes. In der Ortschaft 

Stechau sind als Baudenkmale das Schloss, der Schlosspark, die Dorfkirche und ein Gehöft, 

bestehend aus Wohnhaus mit Tordurchfahrt und Torbogen, linkem Stallspeicher und 

Taubenturm sowie Hofpflasterung in der Dorfstraße vorhanden. Diese liegen in einer 

Entfernung von mindestens 1.000 m zu der Planung.  

Sonstige Sachgüter sind innerhalb des Plangebietes ebenfalls nicht vorhanden. Die nächste 

Verkehrsinfrastrukturanlage ist die Landesstraße L69 im Westen der Planung.  

2.9.2 Wirkungsprognose 

Da keine Kultur- und Sachgüter innerhalb des Geltungsbereiches bekannt sind, können 

vorhabenbedingte Beeinträchtigungen dieser ausgeschlossen werden. 

Die Baudenkmäler in den umliegenden Ortschaften befinden sich in ausreichender Entfernung 

und werden durch die Freiflächenphotovoltaikanlage nicht beeinträchtigt.  

Mit Beeinträchtigungen bisher nicht bekannter Bodendenkmale durch Abgrabung bzw. dem 

Freilegen muss während der Bautätigkeiten innerhalb des Plangebietes dennoch gerechnet 

werden. Bei unerwarteten Funden müssen die fachgerechte Bergung und Dokumentation der 

betroffenen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden. Bei einer Entdeckung von 

Bodendenkmalen sind daher der Fund und die Fundstelle fünf Werktage lang im 

 
15 Brandenburgisches Amt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (2021): Denkmalliste des 
Landes Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Stand: 21.12.2021.  
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unveränderten Zustand zu erhalten, wobei die Frist, die eine fachgerechte Untersuchung und 

Bergung ermöglichen soll, verlängert werden kann (siehe Vermeidungsmaßnahme V5). 

Die Zuwegung zu dem Solarfeld liegt außerhalb des Geltungsbereiches und wird bei 

Umsetzung des vBP bauzeitlich bei Anlieferung der Anlagenteile beansprucht. Im Zuge der 

Planung des Bauablaufs für die PV-Anlage wird so weit wie möglich auf das vorhandene 

Wegenetz zurückgegriffen (Vermeidungsmaßnahme V3.1).  

2.9.3 Abschließende Bewertung 

Bei der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen V3.1 und V5 keine 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter zu erwarten. 

2.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des 

Umweltschutzes 

Zwischen den einzelnen Umweltbelangen des § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis d BauGB gibt es zahlreiche 

Wechselbeziehungen. Dies können Folgewirkungen sein, wenn die Umweltauswirkungen auf 

einen Umweltbelang auch Auswirkungen auf einen anderen Umweltbelang zur Folge haben 

oder wenn Umweltwirkungen sich gegenseitig verstärken.  

Wechselwirkung Fläche – Boden – Wasser 

Der Boden hat im Naturhaushalt vielfältige Funktionen (Retentions-/ Speicher- und 

Pufferfunktion). Die Wechselwirkung von Boden und Wasser ergibt sich aus der Funktion des 

Bodens im Wasserhaushalt. Der Boden nimmt Niederschläge auf und leitet sie in das 

Grundwasserreservoir, das für Mensch und Tier von großer Bedeutung ist, weiter. Bei 

großflächiger Bodenversiegelung kann kein Wasser mehr versickern und fließt oberflächlich 

über Gewässer und schließlich ins Meer ab. Es steht damit Mensch und Tier nicht mehr als 

notwendiges Lebensmittel zur Verfügung. 

Mit der Flächeninanspruchnahme innerhalb der Baugrenze des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans ist eine Bodenversiegelung von maximal 0,71 ha realer Fläche verbunden. 

Die Versiegelung von Boden hat hier keine nachteiligen Auswirkungen auf den 

Landschaftswasserhaushalt, da die Versiegelung jeweils nur punktuell über eine große 

Ackerfläche verteilt erfolgt und Niederschläge nicht oberflächig abgeführt werden. Sie können 

weiter vor Ort versickern und zur Grundwasserneubildung und zum Pflanzenwachstum 

beitragen. 

Wechselwirkung Fläche – Boden – Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Durch die Archivfunktion der Fläche und des Bodens als Träger von Kulturgütern können bei 

Bauarbeiten Bau- und Bodendenkmale beeinträchtigt werden. Stellenweise können durch die 

Bauarbeiten aber auch Verdachtsflächen überprüft und neue, bisher unbekannte Kulturgüter 

gefunden werden. 

Wechselwirkung Fläche – Boden – Pflanzen – Tiere – biologische Vielfalt 

Durch die Funktion der Fläche und des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist auch 

eine Wechselwirkung mit den Umweltbelangen Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

möglich. Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt haben Auswirkungen auf Tiere und 

Lebensgemeinschaften, wenn bspw. durch Biotopverlust/ Gehölzverlust auch Lebensraum 

und ggf. auch die Nahrungsgrundlage für Tiere verloren geht. 
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Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gehen ausschließlich Ackerbiotope, 

die als Tierlebensräume nur eine geringe Bedeutung haben, dauerhaft verloren. Damit kann 

potenzieller Lebensraum für Vögel und in den Randbereichen für Reptilien verlorengehen. 

Dieser Verlust hat jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf die Tierpopulationen, weil im 

Raum gleichwertiger Ersatzlebensraum zur Verfügung steht. 

Wechselwirkung Landschaft – Mensch 

Eine besondere Wechselwirkung besteht zwischen den Umweltbelangen Mensch und 

Landschaft. Die Freiflächenphotovoltaikanlage wirkt hier insbesondere auf die Landschaft (in 

Form des Landschaftsbildes) durch die Veränderung der Eigenart. Die Landschaft wird durch 

das Einbringen von technischen Bauwerken für den Menschen wahrnehmbar von einer 

Ackerlandschaft in eine Agrar-Energie-Landschaft verändert. 

Wechselwirkung Klima – Luft – Pflanzen – Tiere – biologische Vielfalt 

Positive Wirkungen entfaltet der vorhabenbezogene Bebauungsplan indem der Zuwachs an 

alternativer Energie durch die Freiflächenphotovoltaikanlage zu einer weiteren Vermeidung 

von Kohlendioxidemissionen beiträgt, was langfristig positive Auswirkungen sowohl auf 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt als auch auf den Menschen und seine Gesundheit 

haben wird.  

2.11 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Zur Umsetzung der Planung werden Flächen in Anspruch genommen, die im Naturhaushalt 

lediglich eine mittlere Bedeutung besitzen. Die Umweltauswirkungen konzentrieren sich 

ausschließlich auf den Verlust von Ackerflächen. Dieser Verlust stellt einen Eingriff in Natur 

und Landschaft dar. Mit dem Biotopverlust geht der potenzielle Verlust von Lebensräumen 

für Brutvögel (Bodenbrüter) einher.  

Sonstige relevante vorhabenbedingte Auswirkungen sind für wertvolle Bereiche von Natur 

und Landschaft nicht zu erwarten. Nachfolgend sind die Umweltauswirkungen 

zusammenfassend dargestellt und hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität beurteilt. 

Tabelle 3: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Tiere und biologische Vielfalt 

• Habitatverlust 

• Flächeninanspruch-

nahme 

gering gering gering 

Pflanzen und biologische 

Vielfalt 

• Habitatverlust 

• Flächeninanspruch-

nahme 

gering gering gering 

Fläche 

• Versiegelung 

mittel mittel mittel 

Boden 

• Versiegelung 

mittel mittel mittel 

Wasser 

• Grundwasserneubildung 

• Schadstoffeinträge 

gering gering gering 
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Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Klima und Lufthygiene 

• Schadstoffemissionen 

• Temperaturveränderung 

gering gering positiv 

Landschaftsbild gering gering gering 

Mensch 

• Lärmemissionen 

• Lichtemissionen 

• Schadstoffemissionen 

gering gering gering 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

• Potenzielle 

Beeinträchtigung 

gering gering gering 

 

  positive Umweltauswirkungen 

  geringe bzw. keine negativen Umweltauswirkungen 

  negative Umweltauswirkungen 

  erhebliche negative Umweltauswirkungen (nichtzutreffend) 

 

2.12 Weitere Umweltbelange 

In der nachfolgenden Tabelle werden die weiteren Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e bis 

j BauGB den jeweiligen Wirkprognosen gegenübergestellt. 

Tabelle 4: Weitere Umweltbelange 

Weiterer Umweltbelang gem. § 1 Abs. 6 

Nr. 7 

Wirkungsprognose der Planung 

e) Vermeidung von Emissionen sowie 

sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern 

Stoffliche Emissionen sowie Abfälle und Abwasser 

fallen nicht an. 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Erzeugung von Strom aus Solarenergie führt 

zu Emissionsvermeidung ggü. der 

Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und 

damit zu positiven Wirkungen bezüglich des 

globalen Klimaschutzes (siehe auch §1a BauGB 

Abs. 5). 

g) Darstellung von Landschaftsplänen sowie 

von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die bestehenden Planungen auf Landes- und 

lokaler Ebene stehen dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan nicht entgegen.  

h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 

Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von 

Rechtsakten der Europäischen Union 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 

überschritten werden 

Der Geltungsbereich des vBP liegt nicht in so 

einem Gebiet.  
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Weiterer Umweltbelang gem. § 1 Abs. 6 

Nr. 7 

Wirkungsprognose der Planung 

i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d 

Die Wechselwirkungen zwischen den Belangen a 

bis d sind z.T. in die Wirkungsprognosen der 

einzelnen Umweltbelange bereits eingeflossen 

und in Kapitel 2.10 zusammenfassend 

beschrieben, erheblich nachteilige 

Umweltauswirkungen sind durch die 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

nicht zu erwarten.  

j) Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 

der nach dem B-Plan zulässigen Planung für 

schwere Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i 

Von einer Freiflächenphotovoltaikanlage geht 
keine potenziell erhöhte Unfallgefahr aus. 

Der Standort liegt so weit von Wohnbebauung 

entfernt, dass durch evtl. auftretende Brände die 

Bevölkerung nicht gefährdet ist. Die Gefahr von 

Katastrophen, d.h. erheblicher Auswirkungen auf 

die Schutzgüter nach a bis d und i, insbesondere 

auch für die menschliche Gesundheit sind 

ausgeschlossen (vgl. Kapitel 2.8). 

 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Bauernberge Stechau“ sind keine nachteiligen Auswirkungen auf sonstige Umweltbelange 

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7e bis j BauGB zu erwarten. 

2.13 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

2.13.1 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes können sich gemäß § 1a 

BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft mit den oben aufgeführten Umweltauswirkungen 

ergeben. Durch entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation 

können Eingriffsauswirkungen verringert bzw. kompensiert werden. Weiterhin können durch 

geeignete Pflegemaßnahmen Biotope und dadurch Lebensräume für einige Tierarten erhalten 

bzw. entwickelt werden.  

Die Entwicklung des Plangebietes als Sonstiges Sondergebiet „Solarpark“ beansprucht einen 

intensiv ackerwirtschaftlich genutzten Bereich. Mit Realisierung der Planung wird die 

zukünftige Nutzung von Sonnenenergie durch eine Freiflächenphotovoltaikanlage auf der 

Fläche städtebaulich geregelt.  

Es würde zu verringerten Schadstoffeinträgen infolge der Aufgabe der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung und der zukünftigen extensiven Bewirtschaftung kommen. Es 

findet lediglich eine minimale Flächenversiegelung mit geringen Auswirkungen auf den Boden- 

und Wasserhaushalt statt.   

Bei Umsetzung der Planung findet eine Veränderung und kleinräumige Differenzierung der 

Standortverhältnisse durch Überbauung / Verschattung statt. Es kommt zu einem positiven 

Effekt für Flora und Fauna, insbesondere durch die Aufwertung des Vegetationsbestandes und 

durch die Erhöhung der biologischen Vielfalt. Im westlichen und südlichen Randbereich der 

Planung kommt es durch die Pflanzung von Gehölzen zu einer Strukturanreicherung und einer 

Aufwertung der Biotopqualität.  
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Weiterhin findet durch die technische Überprägung des Raumes auf einer bisher 

landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Umwandlung und Veränderung des 

Landschaftsbildes im unmittelbaren Umfeld der Planung statt.  

2.13.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einem Verzicht auf die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ sind kaum Veränderungen des 

aktuellen Zustandes zu erwarten. Die Fläche würde weiterhin intensiv ackerwirtschaftlich 

genutzt werden. Es würde weiterhin ein Schad- und Nährstoffeintrag in den Boden und den 

Wasserhaushalt stattfinden sowie zu Beeinträchtigungen durch verdichtendes Pflügen 

kommen. Es würde keine Überbauung und Flächenversiegelung, aber auch keine 

Nutzungsextensivierung sattfinden. Die Strukturarmut auf der ackerbaulich genutzten Fläche 

bliebe bestehen. 

Faunistisch und floristisch betrachtet würde weiterhin ein geringer Artenbestand und eine 

geringe Biotopqualität, ohne besondere Artenvorkommen, vorhanden sein. Die Flächen des 

vBP würden weiterhin als Habitat, vor allem für Bodenbrüter, zur Verfügung stehen, aber 

auch bei Ackernutzung mit wechselnder Anbaufolge ändert sich die jeweilige Habitateignung 

für Bodenbrüter von Jahr zu Jahr. 

2.13.3 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete 

Bei der Betrachtung von kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben sind insbesondere 

Pläne und Projekte zu berücksichtigen, die auf die gleichen Umweltbelange wirken können. 

Pläne sind relevant, wenn sie rechtsverbindlich sind. Projekte sind erst dann zu 

berücksichtigen, wenn sie von einer Behörde zugelassen oder durchgeführt sind. 

Kumulierende Vorhaben sind hier weitere in unmittelbarer Nähe vorhandene PV-Planungen 

bzw. PV-Freiflächenanlagen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine weiteren PV-Planungen im 

Umfeld des Geltungsbereiches des vBP bekannt, kumulierende Auswirkungen auf die 

Umweltbelange können dementsprechend nicht auftreten.  

Nach Vermeidung und Kompensation sind keine erheblichen Auswirkungen durch 

kumulierende Vorhaben auf die Umweltbelange Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Fläche, Boden, Wasser, Mensch, Landschaftsbild sowie Kultur und sonstige 

Sachgüter zu erwarten. 

Insgesamt summieren (kumulieren) sich alle flächenbeanspruchenden Planungen in der 

Region zu einer ständigen Vergrößerung der überbauten Flächen mit entsprechend 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umweltbelange Klima, Luft, Pflanzen und Tiere 

(Wechselwirkung). Allerdings haben gerade die Solarenergievorhaben an dieser Entwicklung 

nur einen geringen Anteil, da vergleichsweise kleine Flächen in Anspruch genommen werden, 

bzw. nur ein geringer Anteil der überbauten Fläche wirklich versiegelt wird und dieser nach 

der Standzeit wieder rekultiviert werden kann. 

Des Weiteren finden kumulierende Wirkungen mit anderen Freiflächenphotovoltaikanlagen 

bzgl. des Effektes auf Klima und Luft ihren Ausdruck in der Summierung der positiven 

klimatischen Umweltwirkungen. Je mehr Freiflächenphotovoltaikanlagen in Betrieb sind, 

umso mehr klimaschädigende Emissionen können eingespart werden. Insofern hätte die 

Kumulation hier positive Umweltauswirkungen zur Folge.  

Das Zusammenwirken aller Freiflächenphotovoltaikanlagen in der Landschaft führt zu keiner 

weiteren übermäßigen Veränderung der Eigenart des Raumes. Der Wandel von der reinen 

Agrarlandschaft zu einer Agrar-Energie-Landschaft hat bereits vor Jahrzehnten begonnen. 
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Diese Veränderung ist seit Jahren im Gange und steht in Einklang mit den landesweiten Zielen 

zum energetischen Umbau.   

2.14 Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Die rechtsverbindliche 

Übernahme der grünordnerischen Maßnahmen in die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend §§ 1a und 9 BauGB sowie § 18 BNatSchG 

trägt wesentlich zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompensation der Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft durch die Eingriffe bei Umsetzung der Planung bei. 

Auf der Ebene des Bebauungsplans ist die Eingriffsregelung nach den Vorschriften des BauGB 

abzuarbeiten. D.h. Vermeidung, Ausgleich und Ersatz stellen gemäß § 1a Abs. 3 BauGB eine 

Anforderung an die Abwägung der Gemeinde dar. Im Bebauungsplan erfolgt die Zuordnung 

von Kompensationsmaßnahmen zu konkreten Eingriffen, die bei Umsetzung des 

Bebauungsplans eintreten werden. 

Bei der Bewertung der Eingriffe und der Festlegung von Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen im Bebauungsplan wird die in Brandenburg geltende 

untergesetzliche Vorschrift „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung“ (HVE, 2009) mit 

herangezogen. 

Bei der Abwägung der Kompensierbarkeit von Eingriffen, die bei Umsetzung des 

Bebauungsplans potenziell eintreten können, ist die Gemeinde jedoch nur an die Vorgaben 

des § 1a BauGB gebunden. 

2.14.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen  

Gem. § 13 BNatSchG hat die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen Vorrang vor 

Ausgleich und Ersatz. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

dienen die folgenden Maßnahmen. Sie müssen bei der technischen Planung sowie beim Bau 

und Betrieb der Freiflächenphotovoltaikanlage innerhalb der Baugrenze umgesetzt werden. 

V1 - Vermeidungsmaßnahmen Tiere und biologische Vielfalt 

V1.1 Um zu vermeiden, dass im Eingriffsbereich brütende Vogelarten verletzt oder getötet 

bzw. ihre Entwicklungsstadien beschädigt oder zerstört werden, sind die Bauarbeiten 

außerhalb der Vogelbrutzeit, welche sich über den Zeitraum vom 01. März bis 31. August 

erstreckt, durchzuführen.  

V1.2 Von der Bauzeitenregelung kann abgewichen werden, sofern der Bau vor Beginn der 

Vogelbrutzeit, spätestens Ende Februar, begonnen und in die Brutzeit hineingeführt wird. Es 

wird ein kontinuierlicher Baubetrieb (inkl. bauvorbereitender Arbeiten) ohne längere 

Unterbrechungen von mehr als 7 Tagen angestrebt. Durch die Vermeidung von längeren 

Bauunterbrechungen kommt es zu der Ausbildung eines kontinuierlichen Störungsbandes, 

das vor der allgemeinen Brutzeit beginnt und in diese hineinreicht. Es ist davon auszugehen, 

dass sich Vogelarten, die die baubedingten Wirkfaktoren (u. a. Baulärm, Präsenz von 

Menschen und Maschinen) als störend empfinden, sich ausschließlich in entsprechender 

Fluchtdistanz zum Baugeschehen niederlassen. Hierdurch kann eine indirekte 

Verletzung/Tötung von Jungvögeln bzw. Schädigung von Gelegen infolge einer 

störungsbedingten Brutaufgabe mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Sofern eine kontinuierliche Bauausführung nicht gewährleistet werden kann, sind zur 

Vermeidung eines Flächenbesatzes durch Reviergründung die als sensibel identifizierten 

Bereiche durch eine effektive Vergrämungsmaßnahme (Ausbringung von Vergrämungsstäben 

mit Flatterbändern) vor dem 01. März bzw. vor Beginn der allgemeinen Brutzeit unattraktiv 
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zu gestalten. Bei den Vergrämungsstäben handelt es sich um etwa 1 m hohe Pflöcke, an die 

Flatterbänder (rot-weiße Kunststoffbänder, mindestens 50 cm lang) angebracht werden. Die 

Vergrämungsstäbe werden in einem Abstand von ca. 10 m zueinander ausgebracht. Die 

Maßnahme ist mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen und in Zusammenarbeit je 

nach erforderlichem Umfang durchzuführen. Die Voraussetzung für die Fortführung der 

Bauarbeiten ist eine vorherige Kontrolle durch die ökologische Baubegleitung. Kann ein 

Brutvorkommen ausgeschlossen werden, darf das Baufeld für den Baubeginn freigegeben 

werden. 

V1.3 Für alle Baumaßnahmen ist ein Baubeginn vor dem 31. August möglich, wenn durch 

eine ornithologische Kontrolle der Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinträchtigung des 

Fortpflanzungsgeschehens mehr erfolgen wird oder andererseits die Ernte bereits erfolgt ist. 

V1.4 Sollten Bauarbeiten während der Aktivitätsphase der Waldeidechsen, d.h. zwischen 

Anfang März und Ende Oktober, an den Waldrandbereichen im Norden oder Osten der Planung 

stattfinden, sind entsprechende Maßnahmen (Aufstellung eines Bauzauns oder 

Reptilienschutzzauns, siehe Abbildung 3) vorzunehmen, damit die am Waldrand 

vorkommenden Eidechsen nicht in die Baubereiche eindringen und getötet oder verletzt 

werden. Der Reptilienschutzzaun ist mittels Bauzauns vor Beschädigung z.B. durch 

Baumaschinen zu sichern und bis zum Bauende zu erhalten. 

Die Einhaltung der Vermeidungsmaßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung 

sicherzustellen und zu dokumentieren. Die Zäune sind dabei regelmäßig auf mögliche 

Schäden zu untersuchen und ggf. zu reparieren oder zu ersetzen. 

V1.5 Zur Minimierung der Anflugwahrscheinlichkeit des Auerhuhns an die Zaunanlage um die 

Freiflächenphotovoltaikanlage, ist ein Blendschutz an den waldzugewandten Seiten im Norden 

und Osten am Zaun anzubringen.  

V2 - Vermeidungsmaßnahmen Pflanzen und biologische Vielfalt 

2.1 Der Verlust von Gehölzen wird durch die Anordnung der Modultische auf 

landwirtschaftlicher Fläche sowie durch eine Optimierung der Anlieferungswege vermieden. 

2.2 Zum Schutz gegen mechanische Schäden (z. B. Anfahrschäden, Beschädigungen des 

Stammes und der Rinde) durch Fahrzeuge, Baumaschinen oder sonstige Bauvorgänge sind 

die Bäume im Baubereich mit einer fachgerechten, abgepolsterten Bohlenummantelung mit 

einer Mindesthöhe von 2 m zu umgeben. Die Ummantelung darf nicht unmittelbar auf die 

Wurzelansätze aufgesetzt werden.  

Die Krone ist vor Beschädigungen durch Geräte und Fahrzeuge zu schützen, ggf. sind 

gefährdete Äste hochzubinden. Die Bindestellen sind abzupolstern. Die 

Baumschutzmaßnahmen erfolgen nach DIN 18 920 und RAS-LP 4. 

2.3 Lager- und Stellflächen für Bauteile und Fahrzeuge sind außerhalb ökologisch wertvoller 

Biotope bzw. Biotopkomplexe anzulegen. 

V3 - Vermeidungsmaßnahmen Fläche, Boden und Wasser 

3.1 Bei der Planung der Zuwegung zu der Photovoltaik-Freiflächenanlage werden 

weitestgehend vorhandene Wege genutzt. Die Flächeninanspruchnahme und 

Bodenversiegelung wird nach § 1a Abs. 2 BauGB auf das unvermeidbare Maß beschränkt, die 

Fahrbahnbreite wird auf das notwendige Maß reduziert. 

3.2 Die internen Wege werden in mechanisch belastbarer aber luft- und wasserdurchlässiger 

Form ausgeführt. Damit wird die Bodenversiegelung auf das unvermeidbare Maß minimiert. 
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Abbildung 3: Skizzenhafte Darstellung des Reptilienschutzzauns 

3.3 Zur Minimierung der bauzeitlichen Bodenverdichtung darf ein Befahren mit schweren 

Baumaschinen nur bei geeigneten Bodenverhältnissen stattfinden. Nach Abschluss der 

Baumaßnahmen wird verdichteter Boden gelockert und eine Rekultivierung von bauzeitlich 

genutzten Flächen damit gewährleistet. 
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3.4 Zur Umsetzung und Überwachung der bodenschutzrechtlichen Belange ist im Zuge der 

Ausführungsplanung eine bodenkundliche Bauüberwachung durchzuführen. Die Nutzung, 

Lagerung und Entsorgung von Baustoffen, Anstrich- und Beschichtungsstoffen sowie Treib- 

und Schmierstoffen hat sorgfältig nach den gesetzlichen Bestimmungen des Gewässer- / und 

Bodenschutzes zu erfolgen.  

V4 - Vermeidungsmaßnahme Landschaftsbild 

4.1 Die optische Beeinträchtigung in Bezug auf die Wohnbebauung in Stechau wird durch die 

Pflanzung von Obstgehölzen an der südlichen Seite des Geltungsbereiches vollständig 

vermieden (siehe Maßnahmenblatt A2).  

V5 - Vermeidungsmaßnahmen Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.1 Bei Erdarbeiten entdeckte, unerwartete Funde müssen fachgerecht geborgen und die 

Dokumentation der betroffenen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden. Bei einer 

Entdeckung von Bodendenkmalen sind daher der Fund und die Fundstelle fünf Werktage lang 

im unveränderten Zustand zu erhalten, wobei die Frist, die eine fachgerechte Untersuchung 

und Bergung ermöglichen soll, verlängert werden kann (§ 11 Abs.1 BbgDSchG). 

Die Vermeidungsmaßnahmen werden durch textliche Festsetzungen und/oder durch 

Regelung im Durchführungsvertrag abgesichert. 

2.14.2 Maßnahmen zur Kompensation der zu erwartenden unvermeidbaren 

Eingriffe 

2.14.2.1 Kompensation des Schutzgutes Boden (Konflikt Bo1) 

Als Ergebnis der Wirkungsprognosen verbleibt nach Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen der Eingriff in das Schutzgut Boden (Konflikt Bo1). Für diesen bei 

Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage voraussichtlich zu erwartendem Eingriff sind 

bereits auf der Ebene des vBP Maßnahmen festzusetzen, die diesen Eingriff kompensieren 

können. 

Ziel der Maßnahmen ist die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Erhalt von Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit der Landschaft. 

Tabelle 5: Gegenüberstellung Kompensationsbedarf und Maßnahmen  

Konflikt Beeinträchtigung Kompensations-
bedarf 

Kompensationsmaßnahmen 

Bo1 Versiegelung für die 

Aufständerung der 

Modultische, Nebenanlagen 

und erforderliche Wege 

 

 

 

0,71 (ha) 

-Bodenaufwertung innerhalb 

des Geltungsbereiches 

-Pflanzung innerhalb des 

Geltungsbereiches 

 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden (Konflikt Bo1) durch die Freiflächenphotovoltaikanlage, 

deren Nebenflächen und erforderliche Wege innerhalb des Geltungsbereiches kann durch 

Maßnahmen zur Aufwertung von Boden durch Extensivierung der Bodennutzung sowie durch 

Pflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches kompensiert werden (siehe Maßnahmen A1 und 

A2).  

Die Kompensation ist verbal-argumentativ zu begründen. Auf der Bebauungsplanebene ist 

der Ausgleichsumfang gem. § 1a Absatz 3 BauGB der Abwägung durch die Gemeinde 

zugänglich. 
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2.14.2.2 Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen 

Für den Ausgleich der oben genannten Eingriffe bei Umsetzung des vBP 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ durch Bau und Betrieb einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage werden die Maßnahmen A1 und A2 in den vBP integriert. Im 

Laufe des Verfahrens werden die Maßnahmen ggf. spezifiziert. Die folgenden Maßnahmen im 

räumlichen Zusammenhang werden den Eingriffen zugeordnet: 

A1 Entwicklung von Extensivgrünland im Bereich der Freiflächenphotovoltaikanlage 

A2  Pflanzung von Obstgehölzen und Ackerblühstreifen 

Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen erfolgt in den Maßnahmenblättern im Anhang. 

Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden (Konflikt Bo1) 

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden von insgesamt 0,71 (ha) wird durch das 

Bodenaufwertungspotenzial (gem. HVE) der Maßnahmen A1 und A2 vollständig erbracht und 

mehr als überkompensiert. Damit kann der Eingriff in den Boden durch die Extensivierung 

der Flächen sowie eine Pflanzung von Obstgehölzen und die Anlage von Ackerblühstreifen 

innerhalb des Geltungsbereichs des vBP „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge 

Stechau“ kompensiert werden. 

2.14.3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

In der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz ist nachzuweisen, dass die durch den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan bei seiner Umsetzung insgesamt zu erwartenden Eingriffe durch die geplanten 

Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden können (vgl. Tabelle 6). 
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Tabelle 6: Eingriffs-Ausgleichsbilanz 

EINGRIFF 
VERMEI-

DUNG 
MASSNAHMEN AUSGLEICH + ERSATZ 

Schutz-
gut 

Beschreibung des 
Eingriffs bzw. der 
betroffenen Funktionen 
(voraussichtliche erhebliche 
Beeinträchtigungen) 

Umfang 
des 

Verlustes 

Dauer,  
Art des 

Eingriffs 

Beschreib-
ung 

Nr. 
(A+E) 

Beschreibung 

Umfang 
(Äquivalent 

der 
Entsiegelung  
(ha), Anzahl) 

Ort / zeitlicher Verlauf 
der Umsetzung 

Kompen-
sierbar/ 
Defizit? 

Boden Konflikt Bo1: 
Bodenversiegelung für die 
Aufständerung der 
Modultische, Nebenanlagen 
und erforderliche Wege  
0,71ha 

 
Kompensationsbedarf: 

(vgl. Tabelle 2)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,71 (ha)  

dauer-
haft, 
anlage-
bedingt 

V3 Schutz 
von Fläche, 
Boden und 
Wasser 
 
V5 Schutz 
von 
Kulturgütern 

A1 
 
 
 
 
A2 
 
  

Entwicklung von 
Extensivgrünland im 
Bereich der Freiflächen-
photovoltaikanlage 
 
Pflanzung von 
Obstgehölzen und 
Anlage eines 
Ackerblühstreifen 

6,745 (ha) 
 
 
 

 
0,12 (ha) 

 
 
 
 

Σ 6,865 (ha) 

Realisierung bei 
Inbetriebnahme der Anlage 
bzw. nach Fertigstellung des 
Vorhabens 

Kompen-
sierbar 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Hinweise auf Schwierigkeiten 

Nennenswerte Probleme oder Schwierigkeiten bei der Erstellung des Umweltberichtes traten 

infolge der klar umrissenen städtebaulichen Zielstellung nicht auf. Die Ergebnisse der 

Standorterfassung lassen im Zusammenhang mit den Festsetzungen des vBP und der 

inzwischen langjährig vorhandenen Erfahrung mit Freiflächen-PV-Anlagen keine 

Schwierigkeiten in der Prognose der umweltrelevanten Wirkungen erwarten. 

3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

(Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die bei Umsetzung von 

Bauleitplanungen entstehen, zu überwachen. Die Zuständigkeit für die Durchführung der 

Umweltüberwachung liegt bei der Gemeinde, wobei gemäß § 4 Abs. 3 BauGB für Bauleitpläne 

eine Informationspflicht der Behörden/Fachbehörden besteht. Aufgrund der unter Kapitel 2 

aufgeführten potenziellen Auswirkungen des Vorhabens bzw. Auswirkungen auf das Vorhaben 

ergeben sich folgende Schwerpunkte von Umweltauswirkungen: 

• Verlust von intensiv genutzten Ackerflächen für die Dauer der Nutzung als 

Freiflächenphotovoltaikanlage, 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und das Landschaftsbild 

sind nach der Realisierung der festgelegten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht 

zu erwarten. Daher beziehen sich mögliche Überwachungsmaßnahmen in erster Linie auf die 

in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung festgelegten Kompensationsmaßnahmen:  

• Überprüfung des Anwuchserfolges der festgesetzten Gehölzpflanzungen nach der 

einjährigen Fertigstellungspflege und der zweijährigen Entwicklungspflege, ggf. sind 

Nachpflanzungen vorzusehen. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge 

Stechau“ der Gemeinde Fichtwald dient der Errichtung und dem Betrieb einer leistungsfähigen 

Freiflächenphotovoltaikanlage auf bisher intensiv ackerbaulich genutzten Flächen östlich der 

Ortschaft Stechau.  

Vordergründiger Anlass für die Aufstellung des vBP ist der damit verbundene wirkungsvolle 

Beitrag der Gemeinde zum akut erforderlichen Klimaschutz im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 4 

BNatSchG sowie § 1a Abs. 5 BauGB auf einer hierfür geeigneten konfliktarmen Fläche. 

Die Aufstellung sowie die Änderung eines Bauleitplanes ist gem. § 2 BauGB einer 

Umweltprüfung zu unterziehen, deren Ergebnis als Umweltbericht Teil der Begründung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird. In der Umweltprüfung erfolgt die Bündelung aller 

umweltbezogenen Verfahren und Belange. 

Damit werden z.B. die Eingriffsregelung (nach § 1a BauGB und §§ 13 bis 17 BNatSchG), die 

Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie gem. § 34 BNatSchG sowie die 

artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 BNatSchG in einen einheitlichen Prüfablauf 

überführt. 

In der Umweltprüfung wurden die voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Anforderungen der „Ergänzenden Vorschriften zum 
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Umweltschutz“ gem. § 1a BauGB bei der Aufstellung und Begründung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden überprüft. 

Im Zuge der Umweltprüfung werden auch die artenschutzrechtlichen Anforderungen 

abgearbeitet. Es wird geprüft, ob für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und 

vermuteten streng geschützten Tierarten Zugriffsverbote gem. § 44 Abs.1 BNatSchG 

eintreten können. 

Im integrierten Eingriffs-Ausgleichs-Plan werden die zu erwartenden Eingriffe gem. § 18 

BNatSchG ermittelt und Maßnahmen zu deren Vermeidung sowie zum Ausgleich erarbeitet. 

3.3.1 Tiere und biologische Vielfalt 

Beim Schutzgut Tiere und biologische Vielfalt können vor allem Vögel und Reptilien potenziell 

von den Wirkungen der in der Baugrenze des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu 

errichtenden Freiflächenphotovoltaikanlage betroffen sein. 

Vögel 

Die Untersuchungen von Regner & und Söldner GbR ergaben zwei Brutreviere der Feldlerche 

auf den Flächen der Baugrenze. Weitere Bodenbrüter wurden in den Randbereichen 

nachgewiesen. Frei- und Nischenbrüter wurden in den naheliegenden Gehölzstrukturen 

kartiert. Insbesondere bauzeitlich können die Brutvögel der Agrarlandschaft beeinträchtigt 

werden. Erhebliche Beeinträchtigungen können durch ein geeignetes Bauzeitenregime bzw. 

Vergrämung während der Bauzeit (Vermeidungsmaßnahme V1.1 bis 1.3) vermieden werden.   

Die Flächen des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind für Zug- 

und Rastvögeln sowohl als Ruhestätte als auch als Nahrungsfläche nur von geringer 

Bedeutung. Bedeutende Rastvogelvorkommen sind auf den betroffenen Flächen nicht 

bekannt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund der unmittelbar angrenzenden 

Waldflächen im Norden und Osten des Geltungsbereiches nicht zu erwarten.   

Zusammenfassend kann für die Avifauna festgestellt werden, dass voraussichtlich keine 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf die aktuell im Untersuchungsgebiet 

vorkommenden Brutvögel auftreten werden.  

Reptilien 

Während der Untersuchungen im Frühjahr/Sommer 2022 auf Reptilien im 

Untersuchungsgebiet wurde einmalig eine weibliche Waldeidechse am östlich der Planung 

gelegenen Waldrand nachgewiesen. Erhebliche Beeinträchtigungen können durch eine 

Beschränkung der Befahrung mit Baufahrzeugen o.ä. in diesem Bereich vermieden werden 

(Vermeidungsmaßnahme V1.4). 

Artenschutzrechtliche Beurteilung Vögel und Reptilien 

Die artenschutzrechtlichen Verbote gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind dann nicht 

einschlägig, wenn das Eintreten dieser Verbote gem. § 44 Abs. 5 durch geeignete Maßnahmen 

vermieden werden kann. Das ist für die hier untersuchten Vogel- und Reptilienarten der Fall.  

Damit stehen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände der Planung nicht entgegen.  

3.3.2 Pflanzen und biologische Vielfalt 

Durch die Flächeninanspruchnahme innerhalb der ausgewiesenen Baugrenze des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans durch die Freiflächenphotovoltaikanlage und die 

erforderlichen Wege sind weder Pflanzen noch die biologische Vielfalt nachteilig betroffen. 
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Geschützte Biotope werden nicht beansprucht oder erheblich beeinträchtigt. Es werden 

ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen in Anspruch genommen.  

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird es daher nicht zu erheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

kommen. Im Vergleich zum Ausgangszustand (Intensiv-Acker) ergibt sich durch die 

Realisierung der Planung insgesamt eine erhebliche ökologische Aufwertung der Fläche. 

3.3.3 Fläche 

Bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans findet durch die dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme durch die Freiflächenphotovoltaikanlage, der Nebenanlagen und die 

erforderlichen Wege eine Umwandlung von Landwirtschaftsfläche in eine 

Sondernutzungsfläche statt. Nach Aufgabe der Solarenergienutzung können die Flächen 

wieder in landwirtschaftlich genutzte Flächen überführt werden. 

3.3.4 Boden 

Beeinträchtigungen des Bodens durch die bei Umsetzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans erforderliche Gründung der Modultische der PV-Anlage, der Nebenanlagen 

und die erforderlichen Wege innerhalb der ausgewiesenen Baugrenze sind unvermeidbar.  

Die zeichnerische Festsetzung der GRZ von 0,7 des vBP sowie die Vermeidungsmaßnahme 

V3.2 minimieren durch die Festlegung einer maximal zulässigen Versiegelung sowie die 

Teilversiegelung von Wegen den Bodeneingriff auf ein unvermeidliches Maß.  

Der verbleibende Eingriff durch den Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung wird 

durch geeignete Maßnahmen zur Aufwertung von Bodenfunktionen (Maßnahmen A1 und A2) 

kompensiert. Die Eingriffskompensation erfolgt innerhalb des Geltungsbereichs des vBP. 

Danach sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Boden durch die 

Umsetzung des vBP zu erwarten. 

3.3.5 Wasser 

Nach Anwendung der wasserschützenden Vermeidungsmaßnahmen unter V3 sind bei 

Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf Gewässer und Grundwasser zu erwarten. 

3.3.6 Klima und Lufthygiene 

Aufgrund der spezifischen Naturraumsituation und der planungsspezifischen Wirkungen sind 

keine nachteiligen Umweltauswirkungen auf Klima und Lufthygiene zu erwarten. 

Die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen hat insgesamt einen positiven Effekt auf 

das globale Klima. Treibhausgase werden bei der Erzeugung von Strom über die gesamte 

Aktivitätsdauer nicht emittiert und es wird eine erneuerbare Energiequelle genutzt. Auf 

regionaler Ebene wird so zur Abschwächung der Treibhausgasemissionen des Landes 

Brandenburg beigetragen und damit ein Beitrag zur Umsetzung der Energie- und Klimaziele 

der Bundesregierung bis 2050 geleistet. 

Die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hat positive Umweltauswirkungen 

auf das Schutzgut Klima und Luft. 

3.3.7 Landschaftsbild 

Die bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu errichtende 

Freiflächenphotovoltaikanlage wird in einem visuellen Raum auf die Landschaft in Form der 

Veränderung des Landschaftsbildes wirken. Eine Beeinträchtigung ist vor allem im Nahbereich 
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zu erwarten. Die Anlage wird von der nächstgelegenen Ortschaft Stechau, nur außerhalb der 

Sichtverschattung durch bspw. Häuser, andere Strukturelemente und das Geländerelief, als 

neue technische Struktur wahrnehmbar sein. Aus allen anderen umliegenden Ortschaften ist 

ein Blick durch die vorhandenen Strukturelemente nicht möglich. Die Eigenart des 

Landschaftsbildes wird sich weiter in Richtung einer technisch überprägten Energielandschaft 

verändern, da die Nutzung durch Photovoltaikanlagen (in Stechau vornehmlich auf Dächern 

vorhanden) und Windenergieanlagen bereits besteht. Zusätzlich ist der Raum um die Planung 

durch das Betriebsgelände eines ehemaligen Recyclingshofes direkt angrenzend an den 

Geltungsbereich sowie Windenergieanlagen in der näheren Umgebung schon deutlich 

anthropogen vorbelastet. 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird als nicht erheblich eingeschätzt und ist damit 

nicht eingriffsrelevant. 

3.3.8 Mensch 

Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind weder erheblich 

nachteilige Umweltauswirkungen durch Lichtimmissionen noch durch Geräuschimmissionen 

(Transformatoren) auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

Erheblich nachteilige Blendwirkungen und Reflektionen auf umliegende Ortslagen und deren 

Bebauung sind durch die naturräumlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Eine 

Beeinträchtigung der Wohnfunktion wird durch den schadstoff- und lärmfreien Betrieb der 

Anlage vermieden. 

3.3.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans nicht vorhanden.  

Bei Erdarbeiten entdeckte, unerwartete Funde müssen fachgerecht geborgen und die 

Dokumentation der betroffenen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden (siehe 

Vermeidungsmaßnahme V5). Bei einer Entdeckung von Bodendenkmalen sind daher der Fund 

und die Fundstelle fünf Werktage lang im unveränderten Zustand zu erhalten, wobei die Frist, 

die eine fachgerechte Untersuchung und Bergung ermöglichen soll, verlängert werden kann 

(§ 11 Abs.1 BbgDSchG). 

Nach Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V5 sind keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter zu erwarten. 

3.3.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Vielfältige Wechselwirkungen sind zwischen den Schutzgütern Fläche - Boden - Wasser, 

Fläche - Boden - Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Fläche - Boden - Pflanzen - Tiere - 

biologische Vielfalt, Landschaftsbild - Mensch sowie zwischen Klima - Luft - Pflanzen - Tiere - 

biologische Vielfalt zu erwarten. 

Es konnte gezeigt werden, dass die zu erwartenden Wechselwirkungen zu keinen zusätzlichen 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Eine positive Wechselwirkung entfaltet 

der vorhabenbezogene Bebauungsplan indem der Zuwachs an alternativer Energie zu einer 

weiteren Vermeidung von Kohlendioxidemissionen beiträgt, was langfristig positive 

Auswirkungen sowohl auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt als auch auf den Menschen 

haben wird. 
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3.3.11 Sonstige Umweltbelange 

Für die Umweltbelange nach §1 Abs. 6 Nr. 7 e bis i BauGB wird festgestellt: 

e) Emissionen, Abfälle und Abwässer fallen außer ggf. bauzeitlich grundsätzlich nicht an. 

Durch ordnungsgemäße Baudurchführung sind erhebliche Umweltwirkungen zu vermeiden. 

f) Die Solarenergieerzeugung hat positive Wirkungen auf die Kohlendioxid-Bilanz. 

g) Die Solarenergieerzeugung ist mit den Planungen auf Landes- und lokaler Ebene vereinbar.  

h) Es sind keine „Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität“ vorhanden. 

i) Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen sind durch die Wechselwirkungen zwischen den 

im Umweltbericht betrachteten Schutzgütern nicht zu erwarten. 

3.3.12 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete 

Nach Vermeidung und Kompensation sind bei Umsetzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ auch durch 

kumulierende Wirkungen mit anderen Vorhaben keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser 

sowie Kultur und sonstige Sachgüter zu erwarten.  

Kumulierende Wirkungen haben positive Auswirkungen auf das Klima. Durch die erhöhte 

Stromerzeugung aus Sonnenenergie, über die gesamte Aktivitätsdauer der 

Freiflächenphotovoltaikanlage, werden die Treibhausgase durch die Energieerzeugung weiter 

verringert. 

Es sind auch durch kumulierende Wirkungen mit anderen Vorhaben keine erheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 zu erwarten. Positive 

Auswirkungen sind auf den Umweltbelang Klima zu erwarten. 

3.3.13 Abschließende Bewertung 

Als Ergebnis der Umweltprüfung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ der Gemeinde Fichtwald kann 

festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V5 und 

bei Realisierung der Maßnahmen A1 und A2 zur Eingriffskompensation keine erheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Umweltbelange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d zu 

erwarten sind. Aus umweltfachlicher Sicht steht damit der Vollzugsfähigkeit des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans nichts entgegen.
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5 Anlagen 
 

Anlage 1:  Maßnahmenblätter 

Anlage 2:  Pläne 

  Plan 1: Bestands- und Konfliktplan Pflanzen/Biologische Vielfalt und Boden 
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Anlage 1 - Maßnahmenblätter 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Freiflächenphotovoltaik-

anlage Bauernberge 

Stechau 

Vorhabenträger 

Gemeinde Fichtwald 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

A1 

Bezeichnung der Maßnahme 

Umwandlung von Acker in extensives 

Grünland im Bereich der 

Freiflächenphotovoltaikanlage  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur 

Schadensbegrenzung bzw. 

Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung  

AFB Artenschutzrechtliche 

Maßnahme 

CEF  funktionserhaltende 

Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen 

Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

  

Lage des Maßnahmenraums 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte  

Durch den Neubau der Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es bei Umsetzung der 

Planung zu Eingriffen in das Schutzgut Boden. 

Beschreibung der Maßnahme: 

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ befindet sich auf derzeit 

intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen. Nach Errichtung und Inbetriebnahme der 

Photovoltaikanlage erfolgt auf den Flächen die Etablierung von extensivem Grünland durch 

Selbstbegrünung der Fläche (siehe textliche Festsetzung 4.1) mit einer extensiven 

Pflege mit Beweidung (max. 0,8 GVE/ha) oder Mahd (i.d.R. zweimal jährlich).  

Die 1. Mahd im Jahr hat zum Schutz der Bodenbrüter erst nach dem 15. Juli zu erfolgen. 

Zudem erfolgt die Mahd gestaffelt (Staffelmahd), d.h. es bleiben Bereiche erhalten, die als 

Rückzugsraum für Tiere dienen. 

Der Einsatz synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie von Gülle ist 

ausgeschlossen. Auch auf den Einsatz von Chemikalien bei der Pflege der PV-Anlagenteile 

wird verzichtet. 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Freiflächenphotovoltaik-

anlage Bauernberge 

Stechau 

Vorhabenträger 

Gemeinde Fichtwald 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

A1 

Die Fläche innerhalb des Sondergebietes beträgt insgesamt ca. 14,2 ha. Abzüglich der 5% 

maximal bebaubaren/versiegelten Fläche von 0,71 ha, verbleibt mindestens eine extensiv 

bewirtschaftete Grünlandfläche von ca. 13,49 ha. 

 

Zielkonzeption der Maßnahme: 

• Schaffung extensiv genutzten Grünlands als artenreicher Lebensraum 

• Ohne Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

• Verbesserung der biologischen Belebung des Bodens durch Nutzungsextensivierung 

• Wiederherstellung der natürlichen Standorteigenschaften, die durch die langjährige 

intensive Bodenbewirtschaftung unterdrückt wurden 

• Kompensation für den Eingriff in das Schutzgut Boden  

• Entwicklung der Landschaft durch Verbesserung der Biotope 

 

Anrechnung der Maßnahme: 

Schutzgut Boden: anrechenbares Entsiegelungsäquivalent: 6,745 (ha)  

   (Verhältnis 2:1 von 13,49 ha) 

Zur Kompensation von 0,71 ha Bodenversiegelung werden bei der Annahme von 

Vollversiegelung (1:1) 0,71 (ha) Entsieglungsäquivalente benötigt.  

 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die Zuwegung außerhalb des Geltungsbereichs 

des vBP „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ bedient sich ebenso an den 

durch die Maßnahme A1 zur Verfügung stehenden Entsiegelungsäquivalenten. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Gesamter Geltungsbereich 

Vorgesehene Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen  

Zur Offenhaltung der Modulaufstellflächen sind extensive Nutzungskonzepte anzustreben: 

entweder eine zweimalige Schnittnutzung oder eine extensive Beweidung mit Schafen 

jeweils unter Verzicht auf jegliche Düngung und Pflanzenschutzmittel. Bei einer 

extensiven Bewirtschaftung wird das Mähgut abtransportiert.  

Ggf. zeitlich versetzter Mahdtermin von Teilflächen (Mahd in Blöcken/Streifen).  
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Freiflächenphotovoltaik-

anlage Bauernberge 

Stechau 

Vorhabenträger 

Gemeinde Fichtwald 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

A2 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Obstgehölzen und 

Ackerblühstreifen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur 

Schadensbegrenzung bzw. 

Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung  

AFB Artenschutzrechtliche 

Maßnahme 

CEF  funktionserhaltende 

Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen 

Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

 

 
 

Lage des Maßnahmenraums 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte  

Durch den Neubau der Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es bei Umsetzung der 

Planung zu Eingriffen in das Schutzgut Boden. 

Beschreibung der Maßnahme: 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich derzeit ausschließlich intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flächen, die zur Gewinnung von Energie in eine 

Freiflächenphotovoltaikanlage mit extensivem Grünland umgewandelt werden sollen.  

A: Anlage eines Blühstreifens 

Am westlichen Rand der Photovoltaikfläche wird unter Verwendung standortangepasster 

Saatgutmischungen regionaler Herkunft ein linearer Blühstreifen angelegt. Der 

Blühstreifen hat eine Breite von 5 m und ergibt eine Fläche von etwa 1.200 m². 

Pflanzenschutzmittel und Düngungen sind untersagt. 

Die Pflege beläuft sich auf eine Mindestdauer von 2 Jahren ohne Bodenbearbeitung, danach 

findet eine Bodenbearbeitung und ggf. Neuansaat auf derselben Fläche statt. 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Freiflächenphotovoltaik-

anlage Bauernberge 

Stechau 

Vorhabenträger 

Gemeinde Fichtwald 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

A2 

Zielkonzeption der Maßnahme: 

Die Maßnahme kommt nicht nur dem Schutzgut Boden und Biotope zugute, sondern wirkt 

darüber hinaus multifunktional. Gerade die Übergangsbereiche zu landwirtschaftlicher 

Nutzfläche können zur Erhöhung der biologischen Vielfalt in stark agrarisch geprägten 

Landschaften beitragen und u.a. für die Fauna als Schutz-, Brut-, Nahrungs- und 

Rückzugsfläche dienen sowie das Landschaftsbild durch ein neues flächiges 

Strukturelement in der Ackerlandschaft bereichern. Die Vielfalt erhöht sich und das 

Landschaftsbild vor Ort wird insgesamt aufgewertet. 

 

B: Pflanzung von Obstgehölzen 

In Bezug auf die potenzielle Sichtbeeinträchtigung in der Ortschaft Stechau ist eine 

Sichtschutzpflanzung vorgesehen, die das Sondergebiet durch eine Pflanzung von 

Obstgehölzen teilweise eingrünt. Die Pflanzung ist am südlichen Rand des 

Geltungsbereiches innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung B (siehe textliche 

Festsetzung 4.2) geplant und weist insgesamt eine Flächengröße von ca. 1.200 m² auf. 

Für die Maßnahmenfläche ist eine Breite von 5 m vorgesehen. Diese Breite ermöglicht eine 

Pflanzung von einer Obstbaumreihe und ausreichend Puffer zur Entwicklung der Pflanzung. 

Geplant ist die Pflanzung von heimischen Arten wie: Wild-Apfel (Malus sylvestris agg.) und 

Wild-Birne (Pyrus pyraster agg.) im Abstand von 8 bis 10 m.  

Die Arten entsprechen den Vorgaben des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MUGV): Erlass zur „Verwendung 

gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ vom 2. Dezember 2019. Die 

Pflanzung wird mit einem Wildschutzzaun gegen Verbiss geschützt.  

Zielkonzeption der Maßnahme: 

Die Gehölze dienen zugleich als Landschaftselement und zur Schaffung von 

Strukturelementen der ansonsten offenen Landschaft. Durch die Pflanzung werden 

Erosionsprozesse durch eine dauerhafte und intensive Durchwurzelung des Bodens 

vermindert, es erfolgt kein zusätzlicher Nährstoffeintrag auf der Fläche und sie dienen als 

Pufferzone zwischen unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen. Ziel ist die Vermeidung 

von optischen Beeinträchtigungen der Freiflächenphotovoltaikanlage mit 

sichtverschattenden Gehölzen zu umgeben. 

 

Anrechnung der Maßnahme: 

Schutzgut Boden: A: Anlage Blühstreifen auf Acker, anrechenbares  

    Entsiegelungsäquivalent: ca. 600 (m²) 

   (1.200 m² Realfläche im Verhältnis 2:1) 

B: Umwandlung von Acker in Gehölzfläche, anrechenbares 

      Entsiegelungsäquivalent: ca. 600 (m²)  

     (1.200 m² Realfläche im Verhältnis 2:1) 

Schutzgut Landschaftsbild: Erhöhung der Strukturvielfalt und der Eigenart der Landschaft 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 2.400 m² Gesamtfläche 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Freiflächenphotovoltaik-

anlage Bauernberge 

Stechau 

Vorhabenträger 

Gemeinde Fichtwald 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

A2 

Vorgesehene Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen  

Gehölzpflanzung: 

- Fertigstellungspflege   1. Gehölzpflanzung; Verbiß- und Fegeschutz durch  

   Wildschutzzaun bzw. Verbissschutz  

- Entwicklungspflege      2. bis 3. Vegetationsperiode (VP): mehrmaliges Wässern,  

   Entfernen von Störaufwuchs, Erziehungsschnitt, ggf.  

   Reparaturen und Nachpflanzung,  

- Unterhaltungspflege    4. bis 20. VP: Entfernen von Störaufwuchs, ggf. Reparaturen 

Blühstreifen: Mindestdauer 2 Jahre ohne Bodenbearbeitung, danach Bodenbearbeitung 

und ggf. Neuansaat auf derselben Fläche, keine Mahd 
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III. PLANINHALT  

1. Städtebauliches und grünordnerisches Konzept   

Mit der Realisierung des Projektes „Freiflächenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ 
sollen Ackerflächen in eine flächendeckend durchgrünte Fläche mit darauf aufgestellter 
Photovoltaikanlage umgenutzt werden. Die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung 
soll weiterhin gegeben sein. Während der Betriebsdauer der PV-Anlage ist zudem eine 
landwirtschaftliche Nutzung (z.B. Beweidung durch Schafe) möglich. 

Die bauliche Dichte orientiert sich an den aktuellen technischen und baulichen Standards 
für Freiflächenphotovoltaikanlagen. Die Anlage ist als Freiflächenanlage vorgesehen. 
Durch eine aufgeständerte Bauweise der Solarmodule und ihre Anordnung in nach Süden 
ausgerichteten Modulreihen ist bei minimaler Flächenversiegelung (< 1%, zzgl. Nebenan-
lagen max. 5 %) gemäß der aktuellen Projektkonzeption mit einer senkrechten Überdek-
kung von max. 70 % der bebaubaren Fläche durch die Solarmodule zu rechnen.   

Die Modulreihen können gemäß aktueller Planung in einer relativ niedrigen Ständerbau-
form, dem natürlichen Geländeverlauf folgend, errichtet werden. Die Unterkonstruktion, 
auf der die einzelnen Solarmodule befestigt sind, ist um ca. 15 ° nach Süden geneigt, um 
die Energie der Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen. Die Aufständerung der Anlage 
erfolgt durch Modulstützen.  

Die Solarmodule sowie die komplette Unterkonstruktion sind demontierbar und können 
recycelt werden. Als Nutzungs- bzw. Lebensdauer der Solarmodule werden ca. 20 Jahre 
veranschlagt. Um einen Abbau und die damit verbundene Entsorgung der Anlage zu er-
leichtern, sollen ausschließlich recyclingfähige Materialien (wie z.B. Metall, Holz und Alu-
minium) für die Unterkonstruktion verwendet werden.  

 

Abb.: Schematischer Systemschnitt PV-Module  
 

Zur größtmöglichen Vermeidung der Eingriffe in Natur und Landschaft werden gemäß 
Nutzungskonzept gezielt hochwertige und geschützte Biotop- und Grünlandflächen von 
der Bebauung freigehalten. 

An geeigneter Stelle soll die Flächenqualität im Sinne des Naturschutzes aufgewertet 
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werden, um unvermeidbare Eingriffe zu kompensieren. Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds sollen durch Anpflanzung von Obstgehölzen und Blühstreifen in den Rand-
bereichen des Plangebiets weitestgehend vermieden werden. Die detaillierte Beschrei-
bung der erforderlichen Maßnahmen ist dem Umweltbericht zu entnehmen und wird im 
Durchführungsvertrag im weiteren Verfahren verbindlich festgelegt. 

2. Wesentlicher Planinhalt  

Der Bebauungsplan soll geeignete Festsetzungen für die Zulässigkeit von Solaranlagen 
(sonstige Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO) regeln. Vorhandene Grünlandflä-
chenbestände werden teilweise gesichert und als Maßnahmen- / Grünflächen festgesetzt. 
Vorhandene Biotopflächen werden berücksichtigt. Es werden keine eigenständigen Ver-
kehrsflächen festgesetzt. 

2.1 Art der baulichen Nutzung  

2.1.1 Sondergebiet „Solarpark“  

Entsprechend dem Planungsziel, Flächen für Anlagen zur Gewinnung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie zu sichern, soll ein Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO festgesetzt werden. 

Die Festsetzung von Sondergebieten der Zweckbestimmung „Solarpark“ erfolgt auf Basis 
des § 11 Abs. 2 BauNVO, in dem „Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie dienen“, als sonstige 
Sondergebiete ausdrücklich benannt werden.  

Die innerhalb des Sondergebietes „Solarpark“ zulässigen Anlagen und Einrichtungen wer-
den durch die textliche Festsetzung Nr. 1.1 näher bzw. abschließend bestimmt. Ebenso 
soll eine eigenständige oder kombinierte landwirtschaftliche Nutzung weiterhin ermöglicht 
werden.  

2.2 Maß der baulichen Nutzung  

Für das Maß der baulichen Nutzung werden im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Höchstwerte entsprechend der Eintragungen in den jeweiligen Nut-
zungsschablonen festgelegt.  

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung ist die Festsetzung der Grundflächen-
zahl (GRZ) als Höchstmaß sowie der maximalen Höhe baulicher Anlagen (OK) grundsätz-
lich ausreichend.  

Maßgeblich für die Überbauung bzw. GRZ-Berechnung ist die durch die Solaranlage über-
traufte Fläche in senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche bzw. für die Nebenan-
lagen und Wege die tatsächlich überbaute Grundfläche (siehe textliche Festsetzung Nr. 
1.2). Die von den Modulen überdachte Fläche soll aber nicht versiegelt werden, sondern 
für die Standzeit der Anlage als Grünland genutzt werden. Die getroffenen Einschränkun-
gen berücksichtigen die Anforderungen zum schonenden Umgang mit der Ressource Bo-
den. Die GRZ wird im Sondergebiet (SO) mit 0,7 festgesetzt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Versiegelungsgrad von Photovoltaikanlagen sehr 
gering ist, da der Boden lediglich im Bereich der Pfahlgründungen für die Solarpaneele 
und im Bereich von Anlagen zur Einspeisung des gewonnenen Stromes in das Versor-
gungsnetz versiegelt wird.  

Die geplante Höhe der baulichen Anlagen soll gemäß Projektplanung 4,5 m über der na-
türlichen Geländeoberkante betragen. Aufgrund des relativ bewegten, nach Westen ab-
fallenden Reliefs werden fünf Teilbereiche mit zulässigen Anlagenoberkanten (OK) zwi-
schen 107,2 m und 117,2 m über NHN (im DHHN 2016) festgesetzt und durch  
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Knotenlinien voneinander abgegrenzt. Zudem soll ein Abstand von mindestens 0,7 m zwi-
schen natürlicher Geländeoberkante und Unterkante der Module eingehalten werden 
(UK). Ziel dieser Festsetzung ist die Voraussetzungen für ausreichendes Streulicht zur 
Erhaltung der Bodenvegetation sowie die Verhinderung der Verschattung durch Bewuchs, 
Verschmutzung durch vom Boden aufspritzendes Wasser zu schaffen und ggf. Bewei-
dung (z.B. durch Schafe).  

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  

Aufgrund der besonderen Bauart der Solaranlage wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie 
§ 22 Abs. 4 BauNVO für das SO-Gebiet eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die 
Konkretisierung der abweichenden Bauweise erfolgt durch die textliche Festsetzung Nr. 
2.1. Der minimale Reihenabstand von 2,0 m soll gewährleisten, dass genügend Nieder-
schlagswasser auf die Vegetationsflächen gelangen kann.  

Gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im SO-
Gebiet flächenhaft mittels Baugrenzen bestimmt und regeln die Bereiche, in denen die 
Aufstellung der Solarpaneele sowie die erforderlichen Nebenanlagen zulässig ist. Bauli-
che Anlagen dürfen nur innerhalb der durch Baugrenzen bestimmten Flächen errichtet 
werden. Die Baugrenzen verlaufen in einem Abstand von 5,0 m zu den Plangebietsgren-
zen sowie mindestens 1,0 m zu den Biotop- bzw. SPE-Flächen (siehe 2.4).  

Nebenanlagen sind gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 3.1 ebenfalls nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Dies gilt nicht für Einfriedungen. 

2.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und 
Landschaft  

Auf der Grundlage des Umweltberichtes und unter Berücksichtigung der Konkretisierung 
der PV-Anlagenplanung bzw. unter Berücksichtigung der höherwertigen Grünland- und 
Biotopflächen sollen Teilflächen im Bebauungsplan als Maßnahmenflächen festgesetzt 
werden. Die Art der Maßnahmen wird im Umweltbericht beschrieben und soll durch ent-
sprechende Regelungen als textliche Festsetzung bzw. im Durchführungsvertrag abgesi-

chert werden.  

2.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

Für derartige Festsetzungen im Plangebiet besteht nach derzeitigem Kenntnisstand kein 
Bedarf.  

Die Erforderlichkeit entsprechender Wege- und Leitungsrechte auf Gemeindegrundstü-
cken (außerhalb des Plangebiets) für die Zuwegung und Kabel wird im Rahmen des Ver-
fahrens geklärt und vertraglich abgesichert. 

2.6 Sonstige Grünfestsetzungen / Grünflächen 

Obstgehölzpflanzungen sowie die Pflanzung eines Blühstreifens am Rand des Plange-
biets zum Sichtschutz und zum Schutz des Landschaftsbildes sind nach derzeitiger Ein-
schätzung entlang der südlichen bzw. westlichen Abgrenzung des Plangebiets sinnvoll. 
Diese Randbereiche sollen als SPE-Fläche (siehe 2.4) im B-Plan festgesetzt werden. Ei-
genständige Grünflächen sollen nicht festgesetzt werden.  

2.7 Nachrichtliche Übernahmen 

Die geschützten Biotopflächen können im Plan, sofern erforderlich nachrichtlich darge-
stellt werden (weitere Informationen hierzu sind im Kapitel 2.1.1 im Umweltbericht ent-
halten). Gemäß des Umweltberichts werden durch die Planung keine geschützten Bio-
tope und ausgedehnte Biotopkomplexe in Anspruch genommen.  
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IV  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

1.1 Das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Solarpark" dient ge-
mäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb von großflächigen 
Photovoltaikanlagen. Im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
"Solarpark" sind folgende Nutzungen und Anlagen zulässig: 
- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus 

Solarenergie (Photovoltaik); 
- die für die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen (Betriebs- und 

Transformatorgebäude) sowie Gerätschaften und Unterstände für Tiere, die 
der Grünpflege des Gebietes dienen.  

- landwirtschaftliche Nutzungen mit Ausnahme von baulichen Anlagen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO 

Die Festsetzung eines Sondergebietes „Solarpark“ erfolgt auf Basis des § 11 Abs. 2 BauNVO, 
in dem „Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Wind- und Sonnenenergie dienen“, als sonstige Sondergebiete ausdrücklich be-
nannt werden. 

Entsprechend der textlichen Festsetzung soll innerhalb des Sondergebietes „Solarpark“ weiter-
hin eine landwirtschaftliche Nutzung ausdrücklich ermöglicht werden. 

 

1.2 Die zulässige Grundflächenzahl im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweck-
bestimmung "Solarpark" beinhaltet die gesamte von den Solarmodulen und den 
Nebenanlagen überdeckte Fläche. Erforderliche Parkstellflächen und sonstige 
befestigte Flächen sind in die Grundflächenzahl ebenfalls einzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Absatz 2 Nr. 1 BauNVO 

Maßgeblich für die Überbauung bzw. GRZ-Berechnung ist die durch die Solaranlagen über-
traufte Fläche in senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche bzw. für die Nebenanlagen, 
Parkstellflächen und Wege, die tatsächlich überbaute Grundfläche. 

Im Durchführungsvertrag erfolgt zusätzlich die Regelung, dass die Versiegelung auf max. 5% 
begrenzt wird. 

 

2. Bauweise 

2.1 Für das Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" wird 
als abweichende Bauweise festgesetzt: bauliche Solaranlagen sind unter Einhal-
tung eines Zwischenabstandes der Solarmodulreihen zueinander von mindestens 
2,0 m zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Absatz 4 BauNVO 

Die so definierte Bauweise der PV-Anlagen berücksichtigt Zwischenräume, die einer gegensei-
tigen Verschattung vorbeugen sollen. Zudem sichert der minimale Reihenabstand, dass genü-
gend Niederschlagswasser auf die Vegetationsflächen gelangen kann und die vorhandene Ve-
getation der Grünlandflächen in ihrer Ausprägung und Qualität weitestgehend erhalten bleiben 
kann (Eingriffsminimierung).  

Der lichte Abstand der Reihen untereinander ergibt sich aus den technischen Anforderungen, 
in Abhängigkeit vom regionalen Sonnenstand, um ein optimales Verhältnis zwischen Verschat-
tung der Modulreihen untereinander und dem prognostizierten Ertrag der PV-Anlage zu errei-
chen. Der Abstand der Modulreihen wird auf mindestens 2,0 m festgesetzt. Die Bestimmung der 
genauen Anlagenkonfiguration erfolgt erst im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren. Die 
Flächen der PV-Anlagen gehen nicht vollständig für die Feldlerchen verloren, da sie weiterhin 
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auf den Flächen geeignete Brutplätze finden (u.a. Lieder & Lumpe 2011). Weitere Ausführun-
gen: siehe Umweltbericht. 

3. Überbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Nebenanlagen sind im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
"Solarpark" nur innerhalb der eingetragenen Baugrenzen zulässig. Dies gilt nicht 
für Einfriedungen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 23 Absatz 5 BauNVO 

Die Festsetzung dient der Eingriffsminimierung und der Erhaltung von Grünlandflächen außer-
halb der Baugrenzen. 

4. Grünfestsetzungen 

Diese wurden auf der Grundlage des Umweltberichts bzw. der Abwägung der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung konkretisiert. 

4.1 Die Modulrand- und Zwischenflächen sind während der Nutzungsdauer des Solar-
parks temporär als extensive Grünlandflächen zu entwickeln und zu erhalten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Diese Festsetzung dient dem Ausgleich unvermeidlicher, planbedingter Eingriffe in das Schutz-
gut Boden. 

Detaillierte Vorgaben zu Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen gemäß Umweltbericht 
werden im Durchführungsvertrag geregelt.  

4.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung A ist  
- am südlichen Rand des Plangebiets eine Sichtschutzpflanzung, bestehend aus 

Obstgehölzen im Abstand von 8 – 10 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
- am westlichen Rand des Plangebiets ein Blühstreifen von mindestens 1.200 m² 

unter Verwendung standortangepasster Saatgutmischungen regionaler Her-
kunft zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB 

Diese Regelung zielt auf den Sichtschutz für die umliegenden Wohnnutzungen sowie den 
Schutz des Landschaftsbildes ab. Ferner dient sie dem Ausgleich unvermeidlicher, planbeding-
ter Eingriffe in das Schutzgut Boden. 

Detaillierte Vorgaben zu Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen gemäß Umweltbericht 
werden im Durchführungsvertrag geregelt.  

Für die Maßnahmen gemäß TF 4.2 werden Pflanzen gemäß „Anlage Pflanzenliste“ der Begrün-
dung empfohlen. Dafür wurden entsprechend der standortspezifischen Eignung heimische Ar-
ten mit Sichtschutzfunktion ausgewählt. 

 
Hinweise zum Vollzug des Artenschutzes: 

Die Baufeldfreimachung soll ausschließlich außerhalb des Zeitraums 01.03. bis 30.08. erfolgen, 
um Tötungen und Verletzungen von Bodenbrütern und somit Verbotstatbestände nach §44 
BNatSchG Abs. 1 Ziffer 1 zu vermeiden. Ausnahmen können in Abstimmung mit der zuständi-
gen Fachbehörde geregelt werden. 

Von der Bauzeitenregelung für Bodenbrüter kann abgewichen werden, sofern der Bau vor Be-
ginn der Brutzeit (spätestens Ende Februar) beginnt, in die Brutzeit hineinführt und keine Bau-
unterbrechung von mehr als 7 Tage vorliegt. Ein alternativer Baubeginn ist möglich bei Auf-
nahme einer Vergrämungsmaßnahme, die vor Beginn der Brutzeit funktionstüchtig ist. Auch bei 
Bauunterbrechungen von mehr als 7 Tagen ist eine Vergrämungsmaßnahme, z.B. durch 
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Anbringen von Flatterbändern, erforderlich. 

Ein Baubeginn vor dem 31. August ist möglich, wenn durch eine ornithologische Kontrolle der 
Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinträchtigung des Fortpflanzungsgeschehens mehr er-
folgen wird oder die Ernte bereits erfolgt ist. 

 

5. Sonstige Festsetzungen 

5.1 Innerhalb des Geltungsbereichs sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a BauGB 

Die Formulierung der textlichen Festsetzung Nr. 5.1. bezieht sich auf die Vorgabe gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB. 
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V.  FLÄCHENBILANZ 

Für den räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ ergibt sich aufgrund der geplanten Nut-
zungen folgende Flächenbilanz (gerundet)  

Flächennutzung Fläche (m²) Anteil (%) 

Sondergebiet „Solarpark“ 142.820 98,4% 

SPE-/Biotopflächen 2.360 1,6% 

Größe des Plangebietes 145.180 100% 

Stand: Entwurf Juli 2023  
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VI. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  

 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Eigentum des Vorhabenträgers. Die Nutzung der 
Flächen wird über Gestattungsverträge zwischen den Eigentümern der Flächen und dem 
Vorhabenträger geregelt. Die konkreten Schritte, Fristen und Kosten der Leistungen für 
die Erschließung sowie sonstige Maßnahmen werden unter Wahrung der Planungshoheit 
der Gemeinde Fichtwald auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 
Kommune und Eigentümer gemäß § 12 Abs. 1 BauGB (Durchführungsvertrag) angemes-
sen geregelt. Hierin wird ebenfalls die Finanzierung der ggf. erforderlichen Ersatzmaß-
nahmen festgelegt. Alle zur Ausführung von Erschließungsleistungen zu treffenden Ent-
scheidungen sind mit den zuständigen Versorgungsträgern abzustimmen.  

Die Regelung und Ausführung der Erschließungsleistungen auf den Bauflächen obliegt 
allein dem Vorhabenträger. 

Eingriffe in private Eigentumsverhältnisse erfolgen durch den Bebauungsplan nicht.  

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen im Plangebiet ist grundsätzlich nach wie vor 
zulässig. Die Flächen im Plangebiet haben relativ geringe Bodenwertpunkte (im Durch-
schnitt ca. 22). Die Nutzung als Solarpark ermöglicht für die ortsansässigen Flächenei-
gentümer eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle und stärkt somit die lokale agrarwirt-
schaftliche Struktur. Die Umwandlung in eine für den Boden extensivierte Nutzung und 
die Steigerung der Pflanzenvielfalt sind positive Nebeneffekte. Keinesfalls werden hoch-
wertige landwirtschaftlich genutzte Flächen der PV-Planung weichen. Eine Zustimmungs-
erklärung des gegenwärtigen landwirtschaftlichen Pächters liegt vor. 

Auswirkungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Umweltbericht unter-
sucht und beschrieben. Die Inhalte zum Umweltbericht ergeben sich nach der Novellie-
rung des Baugesetzbuchs aus der Anlage zu den § 2 Abs. 4 und § 2a. 

Negative Auswirkungen der geplanten Solaranlagen auf vorhandene Nutzungen im Pla-
nungsumfeld sind nicht erkennbar. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Ficht-
wald wird nicht durch die Solarnutzung beeinträchtigt werden. Vielmehr können die Steu-
ereinnahmen einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung der Kommune leis-
ten.  

In Anbetracht der Nutzungskonzeption und der aufgeständerten Bauweise der Module 
kann die Flächenversiegelung auf ein Minimum reduziert werden.  

Eine negative Auswirkung auf die Entwicklung der Fremdenverkehrsentwicklungsräume 
ist ebenfalls nicht zu befürchten.  

Aufgrund der Lage des Plangebiets zwischen Waldflächen im Norden und Osten sowie 
Ackerflächen im Süden in Verbindung mit zusätzlichen Blendschutzmaßnahmen (Obstge-
hölzpflanzung nach Süden, Einfriedungen mit Blendschutz zum Wald) kann eine Blend-
wirkung auf Menschen und Tiere nahezu ausgeschlossen werden. 

Die Photovoltaikanlage arbeitet immissionsfrei. Es werden weder Lärm, noch Staub oder 
Abgase freigesetzt. Auch zusätzlicher Verkehr wird - abgesehen von der Bauphase und 
gelegentlich die Fläche frequentierende Wartungsfahrzeuge - nicht erzeugt. 

Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen werden vom Vorhabenträger übernommen. Weitere Regelun-
gen wie Durchführung des Vorhabens und Rückbauregelungen sowie Kompensations-
maßnahmen sollen im Durchführungsvertrag geregelt werden. Dieser muss vor Satzungs-
beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans unterschrieben vorliegen. 

Gemäß § 12 BauGB sind Regelungen hinsichtlich der Übernahme der Planungskosten 
sowie Folgekosten in Verbindung mit der Aufbereitung und Umsetzung des Bebauungs-
plans (z.B. Erschließungsleistungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) in Form eines 
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Vertrages zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger festzulegen. Der Entwurf des 
Durchführungsvertrags wird im Laufe des weiteren Verfahrens aufbereitet und soll u.a. 
folgende Regelungsinhalte enthalten: 

- Erschließung 
- Durchführungsverpflichtung/Herstellungsfristen 
- Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 
- Modulanordnung bzw. Sicherung einer flächenmäßigen Versickerung des anfallen-

den Niederschlagswassers.  
- Rückbau der Solaranlagen 
- Kostentragung 
- ggf. Regelungen hinsichtlich der Blendwirkung  
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VII. VERFAHREN  

 
Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 „Freiflächenphoto-
voltaikanlage Bauernberge Stechau“ wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Fichtwald am 20.04.2022 gefasst. Zugleich wurde die Durchführung der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss sowie die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurden am 17.08.2022 ortsüblich im Amtsblatt veröffentlicht. 

Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

Durch die Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 8/2022, erschienen am 17.08.2022, wurde die 
Öffentlichkeit über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 4 informiert.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch öffentliche Auslegung der Plan-
unterlagen statt. Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Freiflächen-
photovoltaikanlage Bauernberge Stechau“ lag in der Zeit vom 25.08.2022 bis 24.09.2022 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Zeitgleich erfolgte eine Veröffentlichung der 
Planungsunterlagen im Internet. 

Es wurden seitens der Öffentlichkeit innerhalb der Beteiligungsfrist keine schriftlichen Stel-
lungnahmen bzw. Äußerungen abgegeben. 

Mit Schreiben vom 19.08.2022 wurden 43 Träger öffentlicher Belange einschließlich 
sechs Nachbargemeinden über die Beteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
um Stellungnahme bis zum 24.09.2022 gebeten. Sie wurden ebenfalls gebeten, sich zum 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB zu 
äußern. 

Es gingen insgesamt 21 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben 16 Behörden 
an, dass es keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände zum Bebauungsplanvorent-
wurf gibt bzw. keine Belange berührt werden.  

Ergebnis der Abwägung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander ent-
sprechend § 1 (7) BauGB ergaben sich folgende Änderungen bei der Aufbereitung der 
Entwurfsfassung des Bebauungsplans Nr. 4: 

• Korrektur der Verfahrensvermerke 
• Prüfung und Anpassung der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
• Berücksichtigung von Behördenvorgaben (Wegebau, Löschwasser, Pflegemaßnah-

men, max. Bodenversiegelung etc.) bei der Aufbereitung des Durchführungsvertrages 
• Konkretisierung der textl. Festsetzung Nr. 4.2 (Pflanzvorgaben) 
• die textlichen Grünfestsetzungen mit „reinen“ Artenbezug (Nr. 4.3 bis 4.5) werden aus 

dem Regelungsinhalt des B-Planes gestrichen und es erfolgt eine Absicherung mittels 
den Durchführungsvertrag 

• Der Abstand zum Gewässer 2. Ordnung im Südwesten wird bei der Aufbereitung des 
Planentwurfs nochmals überprüft. Durch die untere Wasserbehörde wurde inzwi-
schen festgestellt, dass das Gewässer diesen Status verloren hat. 

• Fortschreibung des Umweltberichtes 

In den Begründungstext wurden dementsprechende Korrekturen und Ergänzungen ein-
gearbeitet. 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die vorliegenden Unterlagen dienen der Beteiligung zum Planentwurf. 
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Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die vorliegenden Unterlagen dienen der Beteiligung zum Planentwurf. 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Ergebnis der Abwägung im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Satzungsbeschluss 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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